
§ 13 Kalumnien- und Gefährdeeid im Laienspiegel

Peter Kreutz

Angaben zur Veröffentlichung / Publication details:

Kreutz, Peter. 2025. “§ 13 Kalumnien- und Gefährdeeid im Laienspiegel.” In Der Neü
Layenspiegel von Ulrich Tengler: das deutschsprachige Augsburger Rechtsbuch zwischen
Mittelalter und Neuzeit Europas, edited by Christoph Becker, Thomas M. J. Möllers, and
Klaus Wolf, 327–59. Tübingen: Mohr Siebeck. https://doi.org/10.1628/978-3-16-164139-8.

Nutzungsbedingungen / Terms of use:

Dieses Dokument wird unter folgenden Bedingungen zur Verfügung gestellt: / This document is made available under these conditions:
CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung
Weitere Informationen finden Sie unter: / For more information see:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

CC BY-NC-ND 4.0

https://doi.org/10.1628/978-3-16-164139-8
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de




Der Neü Layenspiegel von Ulrich Tengler

Das deutschsprachige Augsburger Rechtsbuch  
zwischen Mittelalter und Neuzeit Europas

Herausgegeben von 

Christoph Becker, Thomas M.J. Möllers 
 und Klaus Wolf





Der Neü Layenspiegel  
von Ulrich Tengler

Das deutschsprachige Augsburger Rechtsbuch  
zwischen Mittelalter und Neuzeit Europas

Herausgegeben von

Christoph Becker, Thomas M.J. Möllers 
 und Klaus Wolf

Mohr Siebeck



Christoph Becker, geboren 1960; Studium der Rechtswissenschaft in Köln; 1990 Promotion; 
1998 Habilitation; seit 1999 Ordinarius für Bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht, Rö-
misches Recht und Europäische Rechtsgeschichte an der Universität Augsburg; Fachdekan 
für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten der Juristischen Fakultät der Universität 
Augsburg; Direktor des Instituts für Zivilrecht der Universität Augsburg.

Thomas M.J. Möllers, geboren 1962; Studium der Rechtswissenschaft in Mainz, Dijon, Ber-
keley und Florenz; 1990 Promotion; 1995 Habilitation; seit 1996 Ordinarius für Bürgerliches 
Recht, Wirtschaftsrecht, Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 
an der Universität Augsburg; geschäftsführender Direktor des Center for European Legal 
Studius (CELOS); Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Geld und Währung.

Klaus Wolf, geboren 1965; Studium der Germanistik und Katholischen Theologie in Augs-
burg; 1998 Promotion; 2005 Habilitation; 2010 bis 2012 Hochschuldozentur für Altgermanis-
tik an der Universität Heidelberg; seit 2012 Professor für Deutsche Literatur und Sprache des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern an der Universität Augs-
burg; Mitglied der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften.

Der Druck dieses Buches und die ihm zugrundeliegende Tagung  „Der Neü Layenspiegel von 
Ulrich Tengler“ vom 24. bis zum 26. April 2024 in der Schwabenakademie Irsee (Kloster 
Irsee) wurden unterstützt vom Bezirk Schwaben mit Schwabenakademie und Bezirk-Schwa-
ben-Stiftung für Kultur und Bildung, Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung, Dr. Eugen 
Liedl-Stiftung, Historischer Verein für Schwaben, Große Kreisstadt Nördlingen, Gesell-
schaft der Freunde der Universität Augsburg, Juristische Gesellschaft Augsburg e.V.

ISBN 978-3-16-164138-1  /  eISBN 978-3-16-164139-8
DOI 10.1628/978-3-16- 164139-8

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über https://dnb.dnb.de abrufbar.

Publiziert von Mohr Siebeck Tübingen 2025. 

© Christoph Becker, Thomas M.J. Möllers und Klaus Wolf (Hg.); Beiträge: jeweiliger  Autor/
jeweilige Autorin.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – 
Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 International“ (CC BY-NC-ND 4.0). Eine voll-
ständige Version des Lizenztextes findet sich unter: https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/.

Jede Verwendung, die nicht von der oben genannten Lizenz umfasst ist, ist ohne Zustimmung 
der jeweiligen Urheber unzulässig und strafbar.

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Satz: Laupp & Göbel, Gomaringen.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com



Vorwort

Die Idee für den vorliegenden Band ging auf Prof. Dr. Thomas M.J. Möllers 
zurück. 2022 trat er an die beiden Mitherausgeber mit dem Projektvorschlag 
heran, den Layenspiegel des Ulrich Tengler  einer interdisziplinären relecture zu 
unterziehen. Dabei galt es ja auch, den genius loci zu nutzen, denn der Layen-
spiegel des Ulrich Tengler wurde erstmals und wiederholt in Augsburg ge-
druckt. Zudem wirkte der Gerichtsschreiber und Rechtspraktiker Ulrich Teng-
ler in wittelsbachischen Diensten an mehreren Orten im heutigen Oberbayern 
und Schwaben. Die Reichsstadt Augsburg wiederum war seit der Inkunabelzeit 
auf Drucke in der Volkssprache spezialisiert, was wiederum Ulrich Tengler zu 
s einem Vorhaben  einer deutschsprachigen Rechtssammlung bewogen haben 
könnte. Von Augsburg aus entwickelte der Layenspiegel jedenfalls  eine bemer-
kenswerte longue durée mit Verbreitung im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Schon von daher schien  eine Beschäftigung mit dem Layenspiegel gerade in 
Augsburg mit s einen bis heute stattlichen Inkunabelsammlungen sinnvoll. Zu-
dem vereinigte das Augsburger Herausgeberteam in sich  eine Methodenplur-
lität aus Juristischer Methodenlehre, Rechtsgeschichte und Mittelaltergerma-
nistik, die erweitert um weitere Disziplinen von Außerhalb insgesamt ein um-
fassend interdisziplinäres Profil für die Beleuchtung des so bedeutenden 
Augs  burger Rechtsbuchs ergab.

Das Herausgeberteam beschloss in Anknüpfung an die verdienstvollen Er-
gebnisse des Sammelbandes (2011) von Andreas Deutsch, erneut Epoche, Werk 
und Wirkung des Ulrich Tengler systematisch und interdisziplinär in den Blick 
zu nehmen. Die Interdisziplinarität als wissenschaftlicher Austausch war dabei 
dem Vorhaben von Anfang an inhärent. Denn Juristen, Historiker, Literatur- 
und Sprachwissenschaftler sowie die Kunstgeschichte tauschten sich vorab mit-
tels eingesandter schriftlicher Beiträge aus. Dieses fächerübergreifende Ge-
spräch wurde im Frühjahr 2024 auf der Tagung „Der Neü Layenspiegel von 
Ulrich Tengler“ (24. bis 26. April 2024) im ehemaligen Kloster Irsee vertieft. 
Innerhalb des vorliegenden Bandes ermöglichen Verweise und Registereinträge 
 eine weitere Vernetzung und wechselseitige Kommentierung, durchaus im Sin-
ne  eines juristischen Kommentars, der weitere Forschungen anregen kann.

Dass dieses ambitionierte Gesamtvorhaben vergleichsweise schnell und in 
nennenswertem Umfang abgeschlossen wurde, ist nicht zuletzt der umsichtigen 
organisatorischen Tätigkeit von Dr. Lea Winter und Johannes Popp geschuldet. 
Unverzichtbar waren die teilweise namhaften Beiträge diverser Drittmittelge-
ber. Genannt seien der Bezirk Schwaben mitsamt der Schwabenakademie und 
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der Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung, die Große Kreisstadt  
Nördlingen, die Dr. Eugen Liedl Stiftung, die Gesellschaft der Freunde der 
Universität Augsburg, der Historische Verein für Schwaben sowie die Kurt und 
Felicitas Viermetz Stiftung und die Juristische Gesellschaft Augsburg e.V.
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§  13 Kalumnien- und Gefährdeeid im Laienspiegel

Peter Kreutz

Im zweiten Teil von Ulrich Tenglers Laienspiegel finden sich, eingebettet in  eine 
ganze Reihe von prozessrechtlichen Erörterungen und Überlegungen, die bei-
den Abschnitte mit den Überschriften Vom ayd decalumnia und Forma des 
ayds Calumnie. Dort widmet sich Tengler dem Kalumnien- oder Gefährdeeid, 
dessen Wurzeln mindestens bis in die römische Kaiserzeit zurückreichen; er 
zielte darauf, Prozessverschleppungen zu unterbinden. In der Gestalt, in der der 
Laienspiegel diesen Eid präsentiert, zeigt er ganz offensichtlich weitere Einflüs-
se, denen sich der Beitrag schwerpunktmäßig widmet: vom Kanonischen Recht 
der christlichen Kirche über das herzoglich bayerische Recht des Hochmittelal-
ters und der Frühen Neuzeit bis hin zu städtischer Rechtssetzung im nördlichen 
Schwaben, als dem geographischen Umfeld, in dem Ulrich Tengler den Laien-
spiegel verfasste.

I. Einleitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327
1. gevaerde und gefaerd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327
2.  Auf dem Weg zu gelehrtem Prozessrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
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3. Gefährde und Eide im mittelalterlichen Recht Bayerns  . . . . . . . . . 327
4. Der frühneuzeitliche Gefährdeeid im bayerischen und 
 oberschwäbischen Recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

III. Resümee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
Quellen- und Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

I. Einleitung

1. gevaerde und gefaerd

Ulrich Tenglers1 Laienspiegel gilt als  eine der gelungensten, hinreichend laien-
verständlichen Darstellungen zeitgenössisch frühneuzeitlicher Rechtsinhalte, 

1 Zwar legt hinsichtlich der Schreibweise des Namens Ulrich Tengler der Beitrag Seitz, Zur 
Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 
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die bereits vom rezipierten römisch-kanonischen Gemeinrecht2 profitiert ha-
ben.3 Dieser Befund gründet sich auf spezifischen Darstellungen im Laienspie-
gel, so etwa auf dem Institut, das auf folium 126v der zweiten und erweiterten 
Ausgabe des Laienspiegels4 unter der Überschrift Vom ayd decalumnia5 erör-
tert wird. Auf dem gleichen Blatt folgt die Forma des ayds Calumnie. In den 
Texten unter beiden Überschriften finden sich aber auch die Worte gevaerde 
beziehungsweise gefaerd.6

Das letztgenannte Wort in s einen Schreibvarianten lässt sich zumindest bis in 
das Mittelhochdeutsche zurückverfolgen, s eine Wurzeln sind wohl sogar noch 
älter.7 Es lässt sich etwa mit „Arglist“, „Tücke“ oder „arglistiges Streben“ wie-
dergeben8 und hat durchaus Verwendung in der hochmittelalterlichen Rechtsli-
teratur gefunden,9 wie etwa im Schwabenspiegel, der es in Landrecht Art.  610 
formuliert, der von Bürgschaften handelt und negative Folgen bei Arglist an-
ordnet. 

2. Auf dem Weg zu gelehrtem Prozessrecht

Natürlich schwingt die allgem eine, noch nicht technische Bedeutung von ge-
vaerde und gefaerd im Text der fraglichen Stelle bei Tengler mit, doch könnte 
der Formulierungskontext zum lateinischen juramentum Calumnie11 darauf 
hinweisen, dass sich der Laienspiegel auf dem Weg befindet, mit diesem Institut 

2011, S.  60, die Version Tenngler grund, hier wird jedoch den Befunden im Beitrag von Graser 
(§  20), Rn.  19 gefolgt.

2 Zu den wesentlichen Charakteristika: Luig, Gem eines Recht, in: Cordes et al., Hand-
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd.  II, 2.  Aufl. 2012, Sp.  60 ff.

3 Grundsätzlicher Überblick bei Laufs, Zeit des Umbruchs, in: Deutsch, Ulrich Tenglers 
Laienspiegel, 2011, S.  41 ff. Siehe auch: Kannowski, Der Laienspiegel, die Magdeburger Fragen 
und der Schwabenspiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  211 f.; Burret, 
Der Inquisitionsprozess im Laienspiegel des Ulrich Tengler, 2010, S.  9 ff., 34 ff.

4 Tengler, Der neü Layenspiegel, Von rechtmässigen ordnungen in Burgerlichen vnd pein-
lichen Regimenten. Mit Addit[i]on. Auch der guldin Bulla, Köniklich reformation landfrie-
den. auch bewärung gemainer recht vnd anderm antzaigen, Augspurg 1511, Der ander tail, 
folio 126 verso.

5 Im Druck ohne Leerzeichen hinter der Präposition.
6 Abschnitt Vom ayd decalumnia und Abschnitt Forma des ayds Calumnie in: Tengler, Der 

neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, folio 126 verso, Zeile 3 und 1.
7 Dazu etwa Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd.  4, 1. Abt., 1. Hälfte, 1878, 

Sp.  2073. Siehe auch Preußische Akademie der Wissenschaften, Deutsches Rechtswörterbuch, 
Bd.  III, 1935–1938, Sp.  1387 ff. sowie Schmidt-Wiegand, Ane gevaerde, in: Cordes et al., 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd.  I, 2.  Aufl. 2012, Sp.  228.

8 Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd.  4, 1. Abt., 1. Hälfte, 1878, Sp.  2073.
9 Weitere Hinweise bei Schmidt-Wiegand, Ane gevaerde, in: Cordes et al., Handwörter-

buch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd.  I, 2.  Aufl. 2012, Sp.  228.
10 Siehe die Edition Lassberg, Der Schwabenspiegel, 1840/1961, S.  8 f.
11 Schreibweise so ausdrücklich im Text des Laienspiegels. Diese Schreibweise wird im 

Folgenden immer dann verwendet, wenn vom Kalumnieneid des Laienspiegels gehandelt 
werden wird, ansonsten steht iuramentum (oder iusiurandum) calumniae.

2
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die hergebrachte oberdeutsche Prozesspraxis und die sich verbreitenden Lehren 
des römisch-kanonischen Zivilprozess12 zu verbinden und zu verschränken, 
was dann in der weiteren Entwicklung schließlich zum Kalumnieneid im tech-
nischen Sinne führte,13 der dann auch regelmäßig als „Gefährdeeid“ angespro-
chen wird;  eine Bezeichnung, für die sich erste Belege in Tenglers zeitlichem 
Umfeld finden lassen.14 Das juramentum Calumnie, von dem Ulrich Tengler an 
der fraglichen Stelle spricht, gehört damit zu den durchaus typischen, womög-
lich sogar klassischen Beständen und Wegmarken vormoderner Prozessrechts-
geschichte im Vor- und Umfeld des allmählich zu voller Entfaltung kommen-
den Gem einen Prozessrechts.15 Insofern weist die auch lateinische Benennung 
des Instituts darauf hin, dass hier das römische Recht in Gestalt wohl des 
spätantiken Corpus Iuris Civilis16 zumindest einzelne Elemente zu Struktur 
und Funktion dieses Prozesseides beigesteuert hat, wenn es ihn nicht womög-
lich sogar als solchen inspiriert hat. Aber auch das Kanonische Recht der mittel-
alterlichen Papstkirche kann von Relevanz gewesen sein.

II. Der ayd decalumnia des Laienspiegels

1. Das Bild des Gefährdeeides im Laienspiegel

Die beiden Abschnitte des Laienspiegels, die eingangs dieses Beitrages schon 
benannt wurden, nämlich Vom ayd decalumnia und Forma des ayds Calumnie, 
finden sich im zweiten Teil von Ulrich Tenglers Werk, der mit Der ander tail17 
überschrieben ist und in s einem Schwerpunkt dem Verfahrensrecht, insbeson-
dere dem Recht des Zivilprozesses, gewidmet ist.18 Sie finden sich im Umfeld 
 einer kleinteiligen, eher äußerlich und oberflächlich systematisierten Reihe19 

12 Grundsätzlich zu diesem Aspekt Nörr, Romanisch-kanonischer Zivilprozess im Laien-
spiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  233 ff.

13 Dazu Weimar, Calumnia, in: Lexikon des Mittelalters II, 2009, Sp.  1403.
14 Preußische Akademie der Wissenschaften, Deutsches Rechtswörterbuch, Bd.  III, 1935–

1938, Sp.  1390.
15 Zu diesem, s einen wesentlichen Charakteristika und Einflussfaktoren Nörr, Roma-

nisch-kanonischer Zivilprozess im Laienspiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 
2011, S.  233 f.

16 Siehe dazu Jakab/Manthe, Recht in der Römischen Antike, in: Manthe, Die Rechtskul-
turen der Antike, 2003, S.  239, 253 ff., 255 f.; Waldstein/Rainer, Römische Rechtsgeschichte, 
2014, §§  43, 44; Kreutz, Recht im Mittelalter, 2013, S.  34 ff., 107 ff. Zum Begriff Voß, Corpus 
Iuris, in: Cancik/Schneider, Der neue Pauly 3, 2012, Sp.  207.

17 Beginnend mit Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, folio 99 verso.
18 Überblick über die Gliederung des Laienspiegels bei Deutsch, Laienspiegel, in: Histori-

sches Lexikon Bayerns, publiziert am 15.4.2011, abrufbar unter: https://www.historisches-le 
xikon-bayerns.de/Lexikon/Laienspiegel (Abruf am 26.8.2024).

19 Weiteres bei Nörr, Romanisch-kanonischer Zivilprozess im Laienspiegel, in: Deutsch, 
Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  238 ff.
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330 §  13 Kalumnien- und Gefährdeeid im Laienspiegel

von Aussagen zu Gerichtsarten, Umständen der Klageerhebung, Ladungen, 
Formanforderungen, Einreden verschiedensten Zuschnitts und eben Eiden. 
Eine wirkliche Scheidung nach dem, was modern in formelles und materielles 
Recht differenziert wird,20 findet sich nicht, auch Gehalte, die heute dem Schuld-
recht, teils dem Sachenrecht oder auch dem Erbrecht zuzuordnen wären, freilich 
wohl. Insgesamt folgt der Laienspiegel hier eher dem, was man für das antike 
römische Recht aktionenrechtliches Denken zu nennen pflegt;21 für die deutsche 
Zivilrechtstheorie ist es endgültig erst mit den Arbeiten von Bernhard Wind-
scheid22 überwunden worden, bis dahin wurde materielles und Verfahrensrecht 
in Mitteleuropa insgesamt typischerweise ineinander verwoben gedacht.

a) Der Aussagegehalt der Textstelle Vom ayd decalumnia

Unter der Überschrift Vom ayd decalumnia erörtert der Laienspiegel das jura-
mentum Calumnie23 ohne näher zu bezeichnen, auf welches Institut mit diesem 
Terminus Bezug genommen wird. Man setzt dessen Kenntnis recht offenbar 
voraus. Weder trifft der Text differenziertere Aussagen zu den Umständen, 
Voraussetzungen und Strukturen, auf deren Grundlage der Eid zu schwören ist, 
noch macht er recht deutlich, wann dies zu erfolgen hat und welche Folgen ein-
treten, wenn der Eid geleistet wird oder – möglicherweise noch wesentlicher – 
wenn dieser Eid nicht oder unvollständig geschworen wird. Als einzige Voraus-
setzung für den Kalumnieneid nennt der Abschnitt den Umstand, dass die part-
heyen mitt klag und antwurt / im rechten ver=fangen / vnd litem contestiert 
haben24 sollen. Setzt also voraus, dass die Klage erhoben worden ist und auf sie 
soweit erwidert wurde, dass dadurch litis contestatio, Streitbefestigung, einge-
treten ist, die im Unterschied zur modernen „Rechtshängigkeit“, die nur Zustel-
lung an ihn voraussetzt (siehe etwa §§  253 Abs.  1, 261 ZPO)25, die Bereitwillig-
keit des Beklagten zum Ausdruck bringt, in gerichtlichem Verfahren zu  einem 
Sachurteil gelangen zu wollen,26 was damit in modernen Begrifflichkeiten in 
etwa der Rechtshängigkeit und der Erklärung der Verteidigungsbereitschaft27 
seitens des Beklagten gleichkommt.

20 Dazu etwa Neuner, Allgem einer Teil des Bürgerlichen Rechts, 2023, §  2 Rn.  31.
21 Weiteres siehe etwa bei Kaser et al., Römisches Privatrecht, 2021, §  3 Rn.  1 ff.
22 Insbesondere Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.  1, 1862, §§  43, 44.
23 Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, folio 126 verso.
24 Zitat im Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der 

ander tail, folio 126 verso, Zeilen 1 und 2.
25 Konturen etwa bei Becker-Eberhard, in: Krüger/Rauscher, MünchKommZPO, Bd.  1, 

6.  Aufl. 2020, §  261 Rn.  1–3.
26 Dazu Schlinker, Litis Contestatio, 2008, S.  1 ff. Bei Sohm, Die litis contextatio, 1914/1970, 

S.  1 ff., finden sich überblicksartige Hinweise zu möglicher Rechtsnatur und historischen 
Hintergründen.

27 Zu dieser Becker-Eberhard, in: Krüger/Rauscher, MünchKommZPO, Bd.  1, 6.  Aufl. 
2020, §  271 Rn.  24 ff.
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331II. Der ayd decalumnia des Laienspiegels

Ansonsten vermeldet der Laienspiegel lediglich, dass der Eid, sollte er zu-
nächst unterblieben sein, nachgeholt werden kann, zudem, wie und in welcher 
Reihenfolge und mit welchen Hinweisen der Richter die Parteien zum Kalum-
nieneid führen soll, wenn nicht – worauf ebenfalls abgehoben wird –  einer der 
Beteiligten den Eid rechtlich erfordert,28 also direkt beantragt. Der Laienspiegel 
setzt insoweit  eine durchaus umfängliche und grundsätzliche Kenntnis des an 
dieser Stelle rein lateinisch bezeichneten Instituts voraus, dessen Existenz und 
Zulässigkeit er prinzipiell anerkennt und hinsichtlich dessen er darauf rechnet, 
dass s eine wesentlichen und markanten Strukturmerkmale s einen Rezipienten 
geläufig sind. Ein Bezug zur deutschen Bezeichnung „Gefährdeeid“ ergibt sich 
nicht ausdrücklich, aber zumindest indirekt durch Nennung des Umstands der 
gevaerd.29

b) Die Textstelle Forma des ayds Calumnie

Der Abschnitt Forma des ayds Calumnie schließt unmittelbar an den Teil Vom 
ayd decalumnia an.30 Der Bezug zum vorgreiflichen Abschnitt wird hier aus-
drücklich und inhaltlich hergestellt, weist der erste hier behandelte Abschnitt 
doch darauf hin, dass der zuvor umrissene Eid auf nachfolgent form31 zu leisten 
sei, wofür der hier unmittelbar in Rede stehende Abschnitt die zu leistende Ei-
desnorm aufstellt,32 die ihren Gehalten nach immerhin einige Andeutungen zur 
grundgelegten Strukturvorstellung des Laienspiegels hinsichtlich des Instituts 
vom Kalumnieneid macht. Danach soll der Schwörende Prozessverschleppung 
unterlassen und s eine Überzeugung von der Rechtmäßigkeit s einer Sache eid-
lich bekräftigten. Er soll aber auch – gerade die Betonung dieses Elements lässt 
aufhorchen – auf Fragen vor Gericht wahrheitsgemäß antworten, nichts ver-
schweigen, k eine wissentliche Falschaussage tätigen oder nach Weisung spre-
chen. Schließlich soll er es unterlassen – diesen Aspekt wiederholt die Eides-
norm in etwas eigenwilliger Dopplung –, den Prozess zu verschleppen oder 
Vorteile bei Obsiegen zu versprechen.

Insgesamt hat dieser Kalumnieneid, bei dem sich schon in s einer Formulie-
rung mehrere Elemente und Zielrichtungen zu überlagern sch einen, deutlich 
Berührung mit dem, was die gemeinrechtliche Prozesslehre gegen Ende ihrer 

28 Zitat im Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der 
ander tail, folio 126 verso, Zeile 10.

29 Siehe im Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der 
ander tail, folio 126 verso, Zeile 3.

30 Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, folio 126 verso.
31 Zitat im Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der 

ander tail, folio 126 verso, Zeile 11.
32 Wie maßgeblich die korrekte und präzise Formulierung der Kalumnieneidesnorm im 

unmittelbaren zeitlichen Vorfeld des Laienspiegels war, zeigen die Fallbeispiele bei Oest-
mann, Die Zwillingsschwester der Freiheit, in: ders., Zwischen Formstrenge und Billigkeit, 
2009, S.  40 ff.
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Entwicklungsgeschichte als „Haupteid“ bezeichnen wird.33 Dieser betrifft die 
Wahrheit oder Unwahrheit  einer vorgetragenen Tatsache und soll von daher von 
unmittelbarem Einfluss auf die Entscheidung des Rechtsstreits sein.34

Dem unbefangenen Blick scheint der Laienspiegel an der entsprechenden 
Stelle durch die markante Akzentuierung der Wahrheitspflicht beinahe schon 
modern, sind doch die Unterschiede zur Eidesnorm, die §  452 Abs.  2 ZPO für 
Prozessparteien anordnet, geringfügig. Andererseits bleibt auffällig, dass die 
zeitlich deutlich später, weit nach dem Laienspiegel publizierten Abhandlungen 
zum gem einen Prozessrecht entweder  einen allgem einen Eid, juramentum litis 
decisorium,35 bei dem der Wahrheitsgehalt  eines Tatsachenvortrages beeidet 
wird, von  einem allgem einen „Eid für Gefährde (juramentum calumniae gene-
rale)“36 scheiden, der die Rechtmäßigkeit des Prozessbegehrens beschwört und 
Verschleppung unterlassen will. Noch um die Wende zum 19. Jahrhundert wird 
ein „Haupteid“ präzise von „Nebeneiden“ differenziert,37 worunter ausdrück-
lich der „Gefährdeeid“ gereiht wird (und mit dem iuramentum calumniae 
gleichgesetzt wird),38 so dass der Befund, der sich nach der Forma des ayds 
Calumnie des Laienspiegels aufzudrängen scheint und der beide Aspekte in 
recht direkter, etwas unvermittelter Weise miteinander verbindet,  eine Zwi-
schenstufe der prozessgeschichtlichen Entwicklung wiedergibt und schon inso-
weit näherer Betrachtung lohnt.

Einen spezifischen Zeugeneid formuliert der Laienspiegel an etwas späterer 
Stelle (fol.  128v), während der Kalumnieneid auf fol.  126v von den Parteien zu 
leisten ist. Doch bleibt auch dann markant, dass Tengler die Wahrheitspflicht 
eben der Parteien, die in s einer Eidesnorm zum juramentum Calumnie durch-
aus prominent ausgedrückt wird, als ein wesentliches Element dieses Instituts 
ansehen möchte. Von daher bietet es sich an, hier zunächst die greifbare ge-
schichtliche Entwicklung der calumnia und des damit verschränkten Eides seit 
der römischen Republik an relevanten Entwicklungswegmarken zu skizzieren 
und von dort aus den Vergleich zu den gerade behandelten Formulierungen des 
Laienspiegels zu suchen.

33 Siehe etwa Rizy, Der Beweis durch den Haupteid im österreichischen Civilrozesse, 1837, 
§  1.

34 Prägnante Zusammenstellung der Aspekte nach Rizy, Der Beweis durch den Haupteid 
im österreichischen Civilrozesse, 1837, §  1.

35 So Danz, Grundsaeze des gem einen, ordentlichen, buergerlichen Prozesses, 1791, §  360.
36 Danz, Grundsaeze des gem einen, ordentlichen, buergerlichen Prozesses, 1791, §  366.
37 Etwa noch Thibaut, System des Pandekten-Rechts, Bd.  3, 1809, §§  1153 ff.
38 Thibaut, System des Pandekten-Rechts, Bd.  3, 1809, §  1161.
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333II. Der ayd decalumnia des Laienspiegels

2. calumnia im römischen und kanonischen Recht

a) Ursprünge und Grundlagen

aa) Grundsätzliche Hinweise in den Institutionen des Gaius

Der erste aus dem Kreis der kaiserzeitlichen römischen Juristen, der uns Heuti-
gen  einen hinreichenden Blick auf die calumnia gewährt, ist Gaius, der in das 
zweite nachchristliche Jahrhundert gehört.39 In s einen Institutionen40 wird die 
Situation, in welcher der Kläger vom Beklagten den entsprechenden Eid non 
calumniae causa infitias ire (dass er nicht grundlos bestreiten werde)41 verlangen 
kann, dergestalt umrissen, dass dem Beklagten bei Erfolg der fraglichen Klage 
kein wirtschaftlicher Verlust von Gewicht treffen würde, was – so mag man den 
Subtext der Stelle lesen – die Neigung zu in der Sache nicht gebotenem Qua-
si-Prozessieren stärken könnte. Der Eid, so wie Gaius ihn einführt, soll damit 
 eine Handhabe gegen Prozessverschleppung durch die Beklagtenseite schaffen.

Unwesentlich später in s einen Institutionen sieht Gaius den Eid auch in der 
umgekehrten Situation möglich:42 Der Beklagte kann ihn vom Kläger verlan-
gen, non calumniae causa agere, dass nicht wissentlich grundlos geklagt wer-
de.43 Wiederum stehen prozessökonomische Erwägungen hinter Sinn und Ziel 
des Eides. Ebenso wie Prozessverschleppung seitens des Beklagten begrenzt 
werden muss, so muss auch die Klägerseite von grund- und damit sinnlosem 
Prozessieren abgehalten werden. Dies soll sie – so Gaius – in der Sache beeiden.

bb) Die Funktion der Beeidigung

Hintergrund des bei Gaius beschriebenen Eides ist die Vorstellung von der 
calumnia, ein Substantiv, das Wurzeln bis ins Altlateinische hat und mit „Knif-
fe und Ränke“, „Lug und Trug“, „Schurkerei“, „Prellerei“, „Verdrehung“ oder 
auch „Verleumdung“ übersetzt werden kann.44 Als prozessrechtlicher Terminus 
ließe sich das Wort mit „jedes schikanierende, ränkevolle, mit Lug und Trug 
umgehende, das wahre Sachverhältnis beeinträchtigende Verfahren“ wo schon 
nicht übersetzen, so doch zumindest umschreiben und erfassen, was auch  eine 
Reihe von Zitaten der lateinischen Literatur, die bis in die frühe Kaiserzeit zu-
rückreicht, zu belegen vermag.45

39 Überblick zu Person und Werk in Behrends, Gaius (2.  Jh.), in: Stolleis, Juristen, 2001, 
S.  229 ff.

40 Gai Inst. 4.172.
41 Übersetzung nach Manthe, Gaius Institutiones, 2004, S.  413.
42 Gai Inst. 4.176.
43 Übersetzung nach Manthe, Gaius Institutiones, 2004, S.  413.
44 Angaben nach Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd.  1, 

2013, Sp.  727.
45 Wörtliches Zitat und Literaturbelege in Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches 

Handwörterbuch, Bd.  1, 2013, Sp.  727.
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Demjenigen, der Opfer entsprechender Machenschaften ist, steht das iudici-
um calumniae zu,46 die Kalumnienklage, die als Pönalklage schikanöses Pro-
zessverhalten von Kläger oder Beklagtenseite sanktionieren soll, sie gewährt – 
je nach Gegenstand der Klage –  eine Prozessstrafe, die sich als Bruchteil aus dem 
Gegenstandswert errechnet.47 

Der Kalumnieneid, um den es vorliegend im Eigentlichen zu tun ist, schafft 
mithin das ideelle Fundament für die Konzeption der Strafklage bei rechtsmiss-
bräuchlicher Klageerhebung oder ebensolchen Bestreitens  einer Klage.48 Von 
Wahrheitspflicht, wie sie der Laienspiegel bei s einem Kalumnieneid als maßgeb-
liches Fundament sieht, so dass er es in gewisser Breite formuliert, steht bei 
Gaius nichts; es geht dem kaiserzeitlichen Juristen ganz offenbar rein darum, 
schikanöse Verzögerungen sachgerechter Prozessführung einhegen zu können.

Die Institutionen des Gaius vermitteln uns heute ein grundlegendes Bild des 
römischen Kalumnieneides und der Kalumnienklage, als Einstieg in  eine 
grundsätzliche Annäherung an die Struktur dieses Instituts ist die Schrift von 
daher tauglich. Ulrich Tengler und s einen Zeitgenossen stand sie freilich nicht 
zur Verfügung, sie wussten von ihr, kannten womöglich Bruchstücke daraus, 
der fast vollständige Text war an der Wende zu Frühen Neuzeit freilich nicht 
mehr greifbar, er wurde erst 1816 (Publikation 1820) durch das Veroneser Pa-
limpsest wieder zugänglich.49 Will man römischrechtliche Quellen prüfen, die 
zur Zeit der Abfassung des Laienspiegels mit hinreichender Sicherheit greifbar 
waren, sind damit weit eher die Bestandteile des Justinianischen Corpus Iuris 
Civilis heranzuziehen, dessen Rezeption im 12. Jahrhundert in Oberitalien ein-
gesetzt hatte und sich an der Schwelle zur Frühen Neuzeit zu  einem breiten 
Phänomen in Süd- und Mitteleuropa auszuwachsen begann.50

b) Die calumnia bei Justinian

Das Corpus Iuris Civilis erwähnt die calumnia in  einer längeren Reihe von Ex-
zerpten, die insgesamt ein durchaus aussagekräftiges Bild davon für die Zeit der 
Spätantike vermitteln.51 Die Kompilatoren um Kaiser Justinian rücken zudem 
 einen Terminus in den Fokus, der schon vorgreiflich dazu  eine Rolle bei der 

46 Hinweis auf dieses in Gai Inst. 4.175.
47 Überblicksartige Zusammenstellung der unterschiedlichen Bruchteile für die Berech-

nung der Prozesstrafen bei Schiemann, Calumnia, in: Cancik/Schneider, Der neue Pauly 2, 
2012, Sp.  950 f.

48 So auch Kaser/Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 1996, §  97, S.  630 f.
49 Zur Textgeschichte siehe die Einleitung in Manthe, Gaius Institutiones, 2004, S.  11 ff.
50 Dazu Lange, Römisches Recht im Mittelalter, Bd.  1, 1997, S.  1 ff.; Kreutz, Recht im Mit-

telalter, 2013, S.  107 ff. Erinnert sei für den konkreten Gegenstand auch nochmals an Nörr, 
Romanisch-kanonischer Zivilprozess im Laienspiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laien-
spiegel, 2011, S.  233 ff.

51 Inst. 4.16, Dig. 3.6, Dig. 48.16.1 pr. Bis 5, sowie Cod. 2.58 und Cod. 9.46.
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335II. Der ayd decalumnia des Laienspiegels

Erörterung rechtsmissbräuchlicher Prozessführung gespielt hat,52 den der infa-
mia,53 der „Ehrlosigkeit“.54 Unmittelbar verbinden sie Rechtsmissbrauch bei 
Klageerhebung oder Klageerwiderung nicht mit der Infamie, diese wird aus-
drücklich nur bei Verurteilungen aufgrund konkreter Klagen angenommen,55 
schikanöses Verhalten im Prozess, calumnia, soll formal modo iurisiurandi reli-
gione56 unterbunden werden, aus „religiöser Scheu vor dem Eid“.57

Den Kalumnieneid hatte der Kaiser in mehreren Konstitutionen behandelt58 
und ihm dadurch s eine für die römischen Antike endgültige Gestalt gegeben. Er 
wurde – wohl auf der Grundlage spätkaiserzeitlicher Umformungen59 – durch 
Justinian zu  einem allgem einen und grundsätzlichen Bestandteil des Prozes-
ses.60 Aus  einem konkret und fallweise ausgeformten Kontext lösen spätestens 
diese Kaiserkonstitutionen den Kalumnieneid und machen ihn in abstrahierter 
Gestalt zu  einem obligatorischen Bestandteil des Verfahrenslaufs.61 Das ius-
iurandum calumniae ist demnach von den beteiligten Parteien sowie ihren 
Rechtsbeiständen bei litis contestatio, bei Streitbefestigung, zu leisten, sie haben 
die Rechtskonformität ihres Prozesshandelns zu beschwören. Die Umstände 
der Eidesleistung sind fundamentaler kaum zu denken: Die Verhandlung soll 
nicht geführt oder fortgesetzt werden nisi sacrosanctis evangeliis propositis, 
wenn nicht die allerheiligsten Evangelien aufgelegt worden sind, sowie alle 
Sachwalter im gesamten der römischen Herrschaft unterworfenen Erdkreis (or-
bis terrarum) den Eid geleistet haben,62 was in der Folge dahin konkretisiert 
wird, dass sowohl die Parteien wie ihre Rechtsbeistände den Eid abzulegen ha-
ben, der hier in  einer markant christianisierten Neujustierung traditioneller rö-
mischer Rechtsformen präsentiert wird, was freilich  eine grundsätzliche Inten-
tion des Corpus Iuris Civilis gewesen sein dürfte.63

Was in der Gesamtschau der Neuerungen Justinians im Hinblick auf den 
Kalumnieneid freilich wiederum auffällt, ist, dass er sich, wie schon das römi-
sche Recht der frühen und hohen Kaiserzeit, in s einem Schwerpunkt überdeut-
lich auf schikanöses Prozessieren bezieht und von prozessualer Wahrheits-

52 Weiteres bei Schiemann, Calumnia, in: Cancik/Schneider, Der neue Pauly 2, 2012, 
Sp.  950 f.

53 Siehe etwa Inst. 4.16 pr.
54 Übersetzung nach Behrends et al., Corpus Iuris Civilis, Die Institutionen, 1999, S.  264.
55 Inst. 4.16.2. Dazu Kaser/Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 1996, §  97, S.  630, 631.
56 Inst. 4.16 pr. a.E.
57 Übersetzung nach Behrends et al., Corpus Iuris Civilis, Die Institutionen, 1999, S.  264.
58 Zusammengestellt in Cod. 2.58.
59 Grundsätzliche Hinweise können die Exzerpte in Cod. 9.46. geben.
60 Weiteres bei Kaser/Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 1996, §  97, S.  630 f.
61 Namentlich Cod. 2.58.2.
62 Cod. 2.58.2. Übersetzung nach Schilling/Sintenis, Das Corpus Juris Civilis in´s Deut-

sche übersetzt von  einem Ver eine Rechtsgelehrter, Bd.  5, 1832, S.  392 f.
63 Grundsätzliches bei Demandt, Die imperiale Idee, in: Demandt, Zeitenwende, 2013, 

S.  417 ff. Breit dazu Kreutz, Romidee und Rechtsbild in der Spätantike, 2008, S.  253 ff.
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pflicht, wie sie der Laienspiegel ganz besonders akzentuiert, nicht weiter han-
delt. Lediglich in den Bereich des Beweisrechts als solches erstreckt der Codex 
den Eid ausdrücklich.64 Auch hier geht es freilich darum, den Prozess nicht 
durch Beweisantrag und Art der Beweisführung zu verschleppen, Wahrhaftig-
keit ist auch insoweit nicht Gegenstand der Beeidigung. Justinian schafft damit 
 einen generellen Kalumnieneid wider schikanöse Prozessverschleppung, den 
Verfahrensbeteiligte wie Prozessvertreter einigermaßen obligatorisch zu 
schwören haben, womit dieser Eid innerhalb der spätantik-römischen Prozes-
sabläufe zu  einer Form allgem einer Verfahrensvoraussetzung wird, ohne die der 
Rechtsstreit nicht zu  einem Urteil geführt werden kann.

c) Der Kalumnieneid im kanonischen Recht

Der grundsätzlichen Vorstellung nach entstammt das Institut des Kalumnienei-
des, das der Laienspiegel zeigt, dem römischen Recht, das vermutlich auf regio-
nale Einflüsse traf. Etwas speziell nimmt sich freilich – wie mehrfach bemerkt – 
die markante Betonung der Wahrheitspflicht in Ulrich Tenglers Handbuch aus. 
Sie ist durch das antike römische Recht nicht vorgeformt. Denkbar ist, dass die-
ses Element auf Prozessrechtslehren des kanonischen Rechts zurückgeht, denn 
dieses kennt nicht nur den Kalumnieneid,65 es differenziert ihn in mehreren 
Schritten markant aus.66 Dabei wurde das antik-römischrechtliche Vorbild zu-
nächst zwar rezipiert, dies aber mit merklicher Reservation.

Frühe67 päpstliche Rechtsäußerungen, sie stammen von Papst Honorius II. 
(Papst 1124–1130),68 zielten darauf, die Eidesleistung durch Kleriker einzugren-
zen, ihnen den Eid  – so möglich  – zu ersparen.69 Die Motivation für diesen 
Schritt macht hellhörig: Der Eid sei mit der Wahrheitsliebe der Angehörigen des 
Klerikerstandes nur bedingt vereinbar.70 Damit wird bereits hier  eine etwas an-
dere Akzentsetzung als im Recht Justinians erkennbar, der Kalumnieneid im 
kanonischen Recht ist zumindest auch ein Wahrheitseid. Insoweit konsequent 
kannte das kanonische Recht denn auch ein iuramentum de veritate dicenda, 
das kumulativ zum Kalumnieneid verlangt werden und namentlich Zeugen auf-

64 Cod. 2.58.1.
65 Liber Extra 2.7.1 bis 7 (Ausgabe Richter/Friedberg, Corpus Iuris Canonici II, 1959, 

Sp.  265–268) sowie Liber Sextus 2.4.1 bis 3 (Ausgabe Richter/Friedberg, Corpus Iuris Cano-
nici II, 1959, Sp.  998).

66 Prägnanter Überblick bei Helmholz, Kanonisches Recht und europäische Rechtskultur, 
1996, S.  168 f.

67 Überblick zur Entwicklungsgeschichte des kanonischen Rechts in Schmoeckel, Kanoni-
sches Recht, 2020, S.  149 ff.

68 Maleczek, Honorius II. (Lambert), in: Lexikon des Mittelalters V, 2009, Sp.  120.
69 Liber Extra 2.7.1, dort auch die Maßgabe, dass Bischöfe den Kalumnieneid nur in Ab-

sprache mit Rom leisten. Liber Extra. 2.7.2. schließt den Kalumnieneid in geistlichen Angele-
genheiten aus.

70 Dazu auch Helmholz, Kanonisches Recht und europäische Rechtskultur, 1996, S.  168.
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erlegt werden konnte.71 Es ist schließlich Papst Bonifaz VIII. (1235–1303, Papst 
ab 1294)72 der beide Institute in s einem Liber sextus Decretalium, dort in Liber 
II, Titel IV De iuramento calumnie, gedanklich ausdrücklich zu  einem iura-
mentum calumnie seu d[e] veritate,73  einem – so wörtlich – Arglist- oder Wahr-
heitseid, verbindet, womit der Grundstruktur nach das Bild des Kalumnienei-
des, wie es dem Laienspiegel einbeschrieben ist, vorgeprägt ist.

Für den süddeutschen Raum wird gemeinhin  eine nachhaltige Rezeption ge-
rade des kanonischen Rechts beschrieben: Sowohl der Rechtstext, der als 
Schwabenspiegel angesprochen wird, obschon er wohl eher  einen bayerischen 
Hintergrund hat, ist deutlich vom Einfluss kanonischen Rechtsdenkens ge-
prägt.74 Dies gilt aber auch für denjenigen Rechtstext, den Ulrich Tengler wohl 
recht umfassend kannte, das Oberbayerische Landrecht Kaiser Ludwigs des 
Bayern. Von daher ist es nicht völlig unschlüssig, von gewichtigen, mindestens 
mittelbaren Einflüssen kanonischen Rechtsdenkens auf den Kalumnieneid des 
Laienspiegels auszugehen.

d) Ein Seitenblick auf den Schwabenspiegel

An dieser Stelle seien einige kurze Worte zum gerade berührten Rechtstext ein-
gefügt, der gemeinhin als Schwabenspiegel bezeichnet und traditionell auf die 
Zeit 1275/1276 und das Umfeld Augsburgs datiert und lokalisiert wird.75 Mitt-
lerweile gilt es zu bedenken, dass dieser Rechtstext möglicherweise als räumlich 
naheliegendes Referenzwerk für den Laienspiegel in den Hintergrund treten 
muss, da sowohl sein Entstehungsort (samt Entstehungszeit und Entstehens-
hintergrund)76 als auch sein Bezug schon zum wohl zeitgenössisch bedeutends-
ten regionalen Rechtstext, dem Augsburger Stadtrecht von 1276,77  einer Reihe 
kritischer Fragen begegnet, die gängige Lehrmeinungen durchaus grundsätzli-
cher in Abrede stellen.78 Immerhin aber verwendet der Schwabenspiegel den 
Terminus von der geverde,79 wenn auch untechnisch für allgem eine Arglist und 

71 Weitere Hinweise bei Helmholz, Kanonisches Recht und europäische Rechtskultur, 
1996, S.  169 ff.

72 Biographischer Abriss in Schmidt, Bonifatius VIII. (Benedetto Caetani), in: Lexikon 
des Mittelalters II, 2009, Sp.  414 ff.

73 In der Ausgabe Richter/Friedberg, Corpus Iuris Canonici II, 1959, Sp.  998.
74 Zu beiden gerade genannten Aspekten Bertelsmeier-Kierst, Kommunikation und Herr-

schaft, 2008, S.  126 ff., 130.
75 Derschka, Schwabenspiegel, in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 19.3.2012, 

abrufbar unter: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schwabenspiegel (Ab- 
ruf am 26.8.2024). Zur schon etwas älteren Forschung Trusen, Schwabenspiegel, in: Erler/
Kaufmann, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd.  IV, 1990, Sp.  1547 ff.

76 Im Detail dazu Bertelsmeier-Kierst, Kommunikation und Herrschaft, 2008, S.  125 ff. In 
gewisser Weise aber schon Krause, Kaiserrecht und Rezeption, 1952, S.  91.

77 Wüsthof, Schwabenspiegel und Augsburger Stadtrecht, 2017, S.  75 ff.
78 Hinweise dazu in Wüsthof, Schwabenspiegel und Augsburger Stadtrecht, 2017, S.  8 ff.
79 Landrecht Art.  6, Edition Lassberg, Der Schwabenspiegel, 1840/1961, S.  8 f.
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nicht etwa in irgend einem Bezug zur calumnia des römischen oder kanonischen 
Rechts.

Folgendes sei aber grundsätzlich bemerkt: Konkret im Hinblick auf Tenglers 
Werk, dass der Schwabenspiegel, obschon dieser für den oberdeutschen Raum 
von unbestrittener Bedeutung war,80 für den Laienspiegel nicht in der Unmit-
telbarkeit nahegelegen hat, wie dies zeitweise angenommen worden ist.81 Soweit 
Untersuchungen vorliegen, kann  eine direkte Beeinflussung eher nicht evident 
gemacht werden.82 Auch inhaltlich führt ein (Seiten-) Blick in den Schwabenpie-
gel kaum weiter bei der Frage, woher die erkennbar nicht bei Justinian vorge-
prägten und wohl dem kanonischen Recht entnommenen Elemente in Tenglers 
Kalumnieneid unmittelbar angeregt worden sein könnten. Im Schwabenspie-
gel83 findet sich recht unverstellt die hochmittelalterliche Vorstellung von Eiden 
und ihrer prozessualen Funktion, insbesondere auch der Eideshilfe,84 die ten-
denziell auf den persönlichen Leumund zielt und von daher allenfalls mittelbar 
auf tatsächliche Wahrheit orientiert ist. Eine Beeinflussung durch Konzepte des 
römisch-kanonischen Rechts in gelehrter Durchdringung ist insoweit nicht 
wahrzunehmen.

Ein Anklang dessen, was der Laienspiegel dann unter gefaerd beziehungs-
weise gevaerde verstehen wird, findet sich in den Maßgaben zu den verfahren-
seinleitenden Fragen des Richters an die Parteien und die damit verbundenen 
Funktionen und Strukturen.85 Die Begrifflichkeit scheint hier im Schwaben-
spiegel etwas technischer verwendet als später im Oberbayerischen Landrecht 
und damit näher am Begriffsverständnis des Laienspiegels; dieser Einzelbefund 
ist freilich für sich genommen zu überschaubar, als dass sich deutlichere Schluss-
folgerungen daran knüpfen ließen.

e) Zwischenresümee

Das iusiurandum (iuramentum) calumniae als Kreation des römischen Rechts 
bildet den Ausgangspunkt für die Frage nach den Wurzeln jenes juramentum 
Calumniae, das Ulrich Tengler in s einen Laienspiegel aufgenommen hat; wobei 

80 Weiteres bei Bertelsmeier-Kierst, Kommunikation und Herrschaft, 2008, S.  128 ff.
81 Zusammenstellung der Autoren und Thesen bei Kannowski, Der Laienspiegel, die Mag-

deburger Fragen und der Schwabenspiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, 
S.  211 Fn.  4 sowie S.  212 Fn.  6 f.

82 Siehe Kannowski, Der Laienspiegel, die Magdeburger Fragen und der Schwabenspiegel, 
in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  218 ff., 227 f.

83 Zusammenstellung aktueller chronologischer Einordnungen bei Derschka, Schwaben-
spiegel, in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 19.3.2012, abrufbar unter: https://
www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schwabenspiegel (Abruf am 26.8.2024). Sie-
he auch Bertelsmeier-Kierst, Kommunikation und Herrschaft, 2008, S.  126 ff.

84 Weitzel, Eideshelfer, in: Cordes et al., Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschich-
te, Bd.  I, 2012, Sp.  1261 ff.

85 Landrecht 97, Edition Lassberg, Der Schwabenspiegel, 1840/1961, S.  50 f.
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das Wurzelende das Justinianische Recht sein dürfte und nicht etwa frühere 
Rechtsschichten. Für diesen Befund spricht, dass Tenglers Kalumnieneid mit 
dem Justinianischen im Wesentlichen den Namen und prägende Bezüge zur 
Prävention von Prozessverschleppung gemein hat. Doch dürfte das Bild des 
Kalumnieneides, das der Laienspiegel transportiert, in s einen wesentlichen 
Kernkonturen durch das Kanonische Recht vermittelt worden sein, in der Ge-
stalt, die Papst Bonifaz VIII. ihm gegeben hatte. Fraglich bleibt freilich, welche 
Wege diese spezifische Rezeption des Instituts und s einer charakterprägenden 
Konturen genommen hat. Denkbar und wohl auch wahrscheinlich ist hier ein 
Einfluss des speculum iudicale von Wilhelm (Guillaume) Durantis. In dessen 
frühneuzeitlichen, zu Tengler beinahe zeitgenössischen Druckausgaben finden 
sich breitere Ausführungen zum Recht des Kalumnieneides,86 die freilich sehr 
umfänglich von den vielfältigen personalen Abschichtungen, die das kanoni-
sche Recht bei dieser Eidesform gebildet hat, geprägt und durchdrungen sind; es 
ist der facettenreiche kanonische Kalumnieneid, den Durantis schildert,87 was 
womöglich erklärt, dass Tengler das speculum an der fraglichen Stelle s eines 
Laienspiegels nicht referenziert.

Das speculum iudicale kommt von daher eher weniger als maßgeblicher un-
mittelbarer Einfluss auf Tenglers Bild vom Kalumnieneid in Frage, das er allen-
falls eher allgemein in den Grundsätzen mitgeprägt haben kann. Von daher 
wird im Folgenden der zeithistorische Kontext des Laienspiegels in der schwä-
bisch-bayerischen Übergangsregion ausgeleuchtet, um insoweit zu eruieren, in 
welchem Umfeld Ulrich Tengler sein juramentum Calumniae dem Laienspiegel 
einbeschrieb, der ja insbesondere  eine recht klare deutschsprachige Fassung 
mitteilt.

3.  Gefährde und Eide im mittelalterlichen Recht Bayerns

a) Begriffsentwicklungen

Das Prozessrecht des Früh- und Hochmittelalters kennt  – soweit sich sehen 
lässt – den Kalumnieneid selten dem Namen oder gar dem Inhalt nach, dies gilt 
nicht allein für den Schwabenspiegel. Erst das gem eine Prozessrecht, das sich 
durch die Rezeption der Gehalte des Römischen und des Kanonischen Rechts 
am Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit auszubilden beginnt, 
bringt die calumnia in die verfahrensrechtliche Theorie und Praxis hinein,88 in 
der sie nun zusehends mit dem Begriff der „Gefährde“ verbunden wird, so dass 

86 Durantis, Speculum iudicale lib. II. Part. II. De Iuramento calumniae (Druckausgabe 
1574/1975 S.  570 ff).

87 Maßgaben zur Eidesnorm in Durantis, Speculum iudicale lib. II. Part. II. De Iuramento 
calumniae, §  4 (Druckausgabe 1574/1975 S.  577 f).

88 Überblick bei Weimar, Calumnia, in: Lexikon des Mittelalters II, 2009, Sp.  1403.
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immer häufiger vom „Gefährdeeid“ gehandelt wird.89 Auch der Laienspiegel 
spricht vom juramentum Calumnie und in dessen Kontext ausdrücklich von 
gefaerd beziehungsweise gevaerde.90

Die Synonymsetzung der Termini darf freilich nicht dazu verleiten, anzuneh-
men, dass die Stellen in der mittelalterlichen Rechtsliteratur bis in normative 
Texte hinein, in denen von „Gefährde“ gesprochen wird, direkt mit der calum-
nia nach antiker römischer Lesart in Eins zu setzen wären. Die Gleichsetzung, 
von der gerade eben die Rede war, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Pro-
dukt erst der fortgeschrittenen Rezeptionszeit, in der die römischen Vorstellun-
gen zusehends mit denen der überkommenen mitteleuropäischen Prozesspraxis 
zusammenfließen. Dies soll nachfolgend ein Blick in jenen Rechtstext unter-
mauern, welcher prinzipiell noch während der Tätigkeit Ulrich Tenglers in wit-
telsbachischen Diensten91 in Geltung war, wenn er auch tatsächlich längst viel-
fach überformt war:92 das Oberbayerische Landrecht von 1346,93 erlassen von 
Kaiser Ludwig IV., dem Bayern (1282 oder 1286–1347, römisch-deutscher Kö-
nig ab 1314, Kaiser ab 1328).94 Zwar war es in Bayern-Landshut, wozu Tenglers 
Tätigkeitsorte mit Ausnahme Nördlingens und (anfangs) Höchstädts gehörten, 
zunächst nicht in Kraft,95 Rechtseinheit erlangte das gesamte herzogliche Bay-
ern96 erst 1616.97 Für Ulrich Tenglers maßgebliche Wirkungsstätte Höchstädt 

89 Gleichsetzung der Termini ohne weiteres auch bei Weimar, Calumnia, in: Lexikon des 
Mittelalters II, 2009, Sp.  1403.

90 Abschnitt Forma des ayds Calumnie sowie Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, 
Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, folio 126 verso, Zeile 1 und 3.

91 Was (mit Ausnahme der Jahre als Nördlinger Stadtschreiber in den Jahren 1479 bis 1483) 
während s einer gesamten Berufslaufbahn der Fall war, siehe Deutsch, Laienspiegel, in: Histo-
risches Lexikon Bayerns, publiziert am 15.4.2011, abrufbar unter: https://www.historisch 
es-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Laienspiegel (Abruf am 26.8.2024). Eingehend Seitz, Zur 
Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 
2011, S.  55 ff.

92 Hinweise bei Heydenreuter, Katalognummer 22, Reformation des Bayerischen 
Landrechts, in: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, „Gerechtigkeit erhöht ein 
Volk“, 1990, S.  51. Siehe auch Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, 
in: Nehlsen/Hermann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  264.

93 Hintergründe in Volkert, Rechtsbücher Kaiser Ludwigs des Bayern von 1334/36 und 
1346, in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 26.3.2012, abrufbar unter: https://
www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Rechtsbücher_Kaiser_Ludwigs_des_Bay 
ern_von_1334/36_und_1346 (Abruf am 26.8.2024).

94 Biographische Hinweise in Schütz, Ludwig der Bayer, Kaiser (seit 1328), in: Historische 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Deutsche Biographie, 
Bd.  15, 1987, S.  334 ff. Breiter in Schmid, Ludwig der Bayer, in: Wolf et al., Ludwig der Bayer, 
2014, S.  19 ff.

95 Eingehend zur räumlichen Geltung des Rechtsbuchs Sagstetter, Hoch- und Niederge-
richtsbarkeit im spätmittelalterlichen Herzogtum Bayern, 2000, S.  198 ff.

96 Lesenswerte Skizze zur äußeren bayerischen Rechtsgeschichte Paulus, Bayerns Zeiten, 
2021, S.  286 ff.

97 Volkert, Rechtsbücher Kaiser Ludwigs des Bayern von 1334/36 und 1346, in: Histori-
sches Lexikon Bayerns, publiziert am 26.3.2012, abrufbar unter: https://www.historisches-le 
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gilt aber, dass dort, da es zunächst bayerisch war, das Landrecht wohl in Ge-
brauch war. Im Jahr 1505 dann, exakt als Tengler dort amtierte, trug die Do-
naustadt territorial zur Formierung Pfalz-Neuburgs bei98 und wurde insoweit 
von den zeitgenössischen Entwicklungen in den bayerischen Herzogtümern, 
namentlich in Oberbayern, abgekoppelt, das ludovizische Recht blieb dort aber 
trotzdem Kern geltenden Rechts.99

b) Das Oberbayerische Landrecht von 1346

aa)  Das ludovizische Recht

Traditionell galt das Oberbayerische Landrecht Ludwigs des Bayern als Rechts-
buch, das weitgehend frei von Einflüssen des gelehrten römisch-kanonischen 
Rechts war,100 von daher müsste es an sich aussichtslos ersch einen, dort nach 
Hinweisen auf das iuramentum calumniae, und den „Gefährdeeid“ zu suchen. 
Es setzt sich mittlerweile freilich zusehends die Ansicht durch, dass schon das 
Oberbayerische Landrecht aus dem Jahr 1346 (beziehungsweise in  einer Erst-
fassung 1334/36) deutlich von der Rezeption des gelehrten Rechts geprägt ist,101 
auch wenn sich die prozessrechtlichen Einflüsse wohl maßgeblich dem kanoni-
schen und eher nicht dem Justinianischen Recht verdanken.102

xikon-bayerns.de/Lexikon/Rechtsbücher_Kaiser_Ludwigs_des_Bayern_von_1334/36_
und_1346 (Abruf am 26.8.2024).

98 Immler, Territorialentwicklung in Altbayern, in: Historisches Lexikon Bayerns, publi-
ziert am 10.10.2016, abrufbar unter: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/
Territorialentwicklung_in_Altbayern_(1180-1505) (Abruf am 26.8.2024).

99 So Cramer-Fürtig, Landesherr und Landstände im Fürstentum Pfalz-Neuburg, 1995, 
S.  75. In der Folge auch Burret, Der Inquisitionsprozess im Laienspiegel des Ulrich Tengler, 
2010, S.  305. Sagstetter, Hoch- und Niedergerichtsbarkeit im spätmittelalterlichen Herzog-
tum Bayern, 2000, S.  201 f., nimmt freilich für die Entstehungszeit des Oberbayerischen 
Landrechts gerade k eine Geltung in Höchstädt an, was freilich nicht ausschließt, dass es bis 
1505 auch dort Teil des Prozessalltags wurde. Dies unterstellt schon Rockinger, Die Folgen 
der Theilungen Baierns für s eine Landesgesetzgebung im Mittelalter, 1869, S.  7 f. Und in des-
sen Folge Follak, Die Bedeutung der „Landshuter Landesordnung“ von 1474 für die nieder-
bayerische Gerichtsorganisation, 1977, S.  13.

100 Breit zu Veränderungen im Forschungsbild mit entsprechenden Nachweisen Volkert, 
Einleitung, in: Volkert et al., Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, 2010, S.  1, 
205 ff.

101 Eine Annäherung an dieses Phänomen aus bayerisch-prosopographischer Perspektive 
versucht Lieberich, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 27 (1964), 120 ff.

102 So etwa Schlosser, Spätmittelalterlicher Zivilprozeß, 1971, S.  456 ff.; Schlosser, Juristi-
scher Kommentar und Übersetzung, in: Schlosser/Schwab, Oberbayerisches Landrecht Kai-
ser Ludwigs des Bayern von 1346, 2000, S.  172 ff.; Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs 
des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Hermann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  278 ff. Über-
blick bei Volkert, Einleitung, in: Volkert et al., Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern 
von 1346, 2010, S.  1, 206 f.
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bb) Das Prozessleitbild Ludwigs des Bayern

Markant an der Beschäftigung mit dem Oberbayerischen Landrecht ist der Um-
stand, dass s eine (nach modernen Begriffen) verfahrensrechtlichen Gehalte als 
zeitgenössisch immerhin bemerkenswert und in mancherlei Hinsicht als durch-
aus singulär gelten dürfen.103 In der Sache wohl treffend wird das „Strukturbild 
des ludovizischen Prozeßrechts“ als nachhaltig von Fragen des Beweises geprägt 
charakterisiert. Es regle ein „extrem kasuistisch formuliertes Beweispro-
gramm“, also, wer Beweis zu erbringen hat, und welche Folgen dann das Nich-
terbringen des Beweises hat.104 Diese Aspekte aber führen wiederum in das 
weitere sachliche Umfeld dessen, was der Kalumnieneid nach Tenglers Lesart 
mit Betonung der Wahrheitspflicht durchaus auch berührt.

Im Zentrum der Beweisführung steht nach dem Bild des Oberbayerischen 
Landrechts der Eid105 und damit jenes Institut, das der Laienspiegel in den hier 
in Rede stehenden Stellen anspricht, wenn auch in  einer sehr konkreten Form, 
die sich von den Beweisvorstellungen des ludovizischen Rechtsbuchs merklich 
unterscheidet. Dieses bietet dazu  eine vielfach gegliederte Eidessystematik, die 
etwa auf Seiten des Beklagten vom „All eineid“ oder „Eineid“ bis zum „Achter-
eid“ reichen kann, zu dem der Beklagte sieben Eideshelfer aufzubieten hatte.106 
Gegen den Unschuldseid des Beklagten kann der Kläger s einerseits mit  einer je 
nach Verhandlungsgegenstand unterschiedlichen Zahl an Eideshelfern107 durch 
Schwören  eines Eides reagieren.108

cc) Zur Rolle der Eideshelfer

Als bedeutende Neuerung des Oberbayerischen Landrechts gilt es, dass hier im 
Kern wohl Tat- beziehungsweise Sachzeugen objektive Tatsachen beeiden, es 
insoweit um objektive Wahrheit zu tun ist.109 Der Richter hat die Eideshelfer 
nach dem ludovizischen Recht neben der Partei unmittelbar und direkt zur Sa-
che zu befragen und nicht allein zum Leumund desjenigen, dessen Seite sie mit 
der Eidesleistung beitreten, womit sie über die traditionellen Eideshelfer des 

103 Kritisch insoweit Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: 
Nehlsen/Hermann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  266.

104 So, inklusive der Zitate, Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 
1346, in: Nehlsen/Hermann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  266.

105 Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Her-
mann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  266 ff.

106 Siehe das Lemma aid, ait, ayd, ayt, Eid im Glossar und Sachregister (dazu S.  405 f.) in: 
Volkert et al., Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, 2010, S.  429 ff.

107 Zu diesem Institut Weitzel, Eideshelfer, in: Cordes et al., Handwörterbuch zur deut-
schen Rechtsgeschichte, Bd.  I, 2012, Sp.  1261 ff.

108 Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Her-
mann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  266 f.

109 So Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Her-
mann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  269. 
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germanischen110 (oder hier vielleicht besser des bajuwarischen) Rechts111 hin-
austreten.112 Waren die traditionellen Beeidigungsformen des mitteleuropäi-
schen Mittelalters in Kernausprägungen insoweit allenfalls mittelbar auf die 
sachliche Wahrheit hin ausgerichtet,113 durch die Bekräftigung des Leumunds 
der aussagenden Partei wurde indirekt die Wahrhaftigkeit des getätigten Aus-
sagegehaltes unterstrichen, so tritt das (womöglich unter Einfluss kanonischer 
Rechtsvorstellungen) avanciert entwickelte Eideskonzept des Oberbayerischen 
Landrechts deutlich über den Kontext hochmittelalterlicher Prozesseide hin-
aus. Hier sagt nicht nur die betroffene Partei zur Sache aus, sondern auch ihre 
Eideshelfer. Beide beeiden ihre Einlassungen, beide trifft insoweit  eine sachli-
che Wahrheitspflicht, die damit insoweit  eine markantere, zentralere Präsenz 
im altbayerischen Prozess hat als der Form nach im zeitgenössischen Umfeld, 
was möglicherweise  eine der Quelle dafür ist, dass der Laienspiegel unter s ei-
nem juramentum Calumnie auffällig und prominent auch die Wahrhaftigkeit 
der entsprechenden Parteiaussage beeiden lässt, dürfte Tengler dieses markante 
Strukturmerkmal des altbayerischen Rechts doch zumindest durch vielfältige 
Prozessrechtspraxis sehr vertraut gewesen sein. Inwieweit dieses Charakte-
ristikum des ludovizischen Rechts unmittelbare Berührung mit Normen des 
kanonischen Rechts hat, den Wahrheitseid betreffend, zu denken wäre etwa an 
Rechtssetzung114 durch Papst Honorius III. (vor 1160–1227, Papst ab 1216),115 
bedürfte weiterer Forschung, kann im vorliegenden Kontext freilich offen 
 bleiben. 116

110 Zum Begriff von den „Germanen“ oder „germanisch“ als Bezeichnung geschichtlicher 
Forschungskontexte Brather, Germanen als Kategorie der Forschung?, in: Uelsberg/Wem-
hoff, Germanen, 2020, S.  401 ff.; Burmeister, Germanen?, in: Uelsberg/Wemhoff, Germanen, 
2020, S.  417 ff.

111 Überblick dazu in Drüppel, Eid, IV.–X. Rechts- und Verfassungsgeschichtliche Bedeu-
tung, in: Lexikon des Mittelalters III, 2009, Sp.  1677 ff. Oder auch Weitzel, Eideshelfer, in: 
Cordes et al., Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd.  I, 2012, Sp.  1261 ff.

112 Wiederum Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehl-
sen/Hermann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  270, mit entsprechenden Nachweisen im 
Text des Rechtsbuchs.

113 Drüppel, Eid, IV.–X. Rechts- und Verfassungsgeschichtliche Bedeutung, in: Lexikon 
des Mittelalters III, 2009, Sp.  1678 f.

114 Liber Extra 2.20.51 (Ausgabe Richter/Friedberg, Corpus Iuris Canonici II, 1959, 
Sp.  339). Zu dieser Stelle etwa Helmholz, Kanonisches Recht und europäische Rechtskultur, 
1996, S.  169 f.

115 Roberg, Honorius III. (Cencio Savelli), in: Lexikon des Mittelalters V, 2009, Sp.  120 f.
116 Zu den Umständen des Zeugeneids nach Oberbayerischem Landrecht Schlosser, Spät-

mittelalterlicher Zivilprozeß, 1971, S.  364 ff., der (anders als die bei Oestmann, Die Zwillings-
schwester der Freiheit, in: ders., Zwischen Formstrenge und Billigkeit, 2009, S.  40 ff, für  eine 
etwas spätere Zeitschicht referierten Fälle) offenbar recht bald spitzfindigen Formalismus 
überwand.
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dd)  Altbayerische Einflüsse auf den Kalumnieneid des Laienspiegels

Es ist durchaus denkbar, dass sich in Tenglers Kalumnieneid römischrechtliche 
Terminologie mit altbayerischen Vorstellungen, angeregt aus dem kanonischen 
Recht und tradiert in den typischen Abläufen  eines bayerischen Prozesses, der 
Tengler in vielfältiger Praxiserfahrung vertraut geworden war,117 verband. Für 
diese Zwischenstufe beim Kalumnieneid spricht etwa auch, dass dem Laienspie-
gel Eideshelfer als solche nicht fremd sind, er kennt sie etwa beim Reinigungs-
eid, wo die Vorlage des speculum iudicale von Durantis recht eindeutig sichtbar 
und  eine Überformung traditioneller Eidesvorstellungen durch Einflüsse des 
kanonischen Rechts erkennbar wird.118

Die mögliche Relevanz des altbayerischen Prozessrechts, vor allem aber der 
altbayerischen Prozesspraxis für das Bild vom Kalumnieneid, das der Laien-
spiegel zeichnet, lässt sich aber noch von  einer anderen Seite her erhärten: Das 
Oberbayerische Landrecht Kaiser Ludwigs des Bayern kennt den Kalumnien- 
oder Gefährdeeid zwar nicht,119 das Stadtrecht von München aus dem Jahr 
1340120 aber der Sache nach wohl. In s einem Art.  310, der ein herzogliches Letz-
turteil betrifft, ohne freilich ausdrücklich von calumnia oder Gefährde zu spre-
chen,121 formuliert dieses modellhaft gedachte bayerische Stadtrecht den Wahr-
heitsaspekt beim Kalumnieneid noch nicht, es fokussiert sich völlig darauf, 
Prozessverschleppungen vor dem Herzogsgericht präventiv einzuhegen. Inso-
weit wird hier womöglich das Fundament greifbar, auf dem sich die bayerische 
Prozessrechtspraxis im Hinblick auf calumnia und „Gefährde“ in den folgen-
den Jahrhunderten aufbaute und die sich dann gegebenenfalls mit Vorstellungen 
des kanonischen Rechts verband. Hinreichend gesichert ist, dass an den Ober-
gerichten aller mittelalterlicher Teile Bayerns ein Gefährdeeid im Sinne des Jus-
tinianischen Verständnisses als Bekräftigung der Rechtsmäßigkeit und Ernst-
haftigkeit des Prozessbegehrens zumindest ab dem 14. Jahrhundert bekannt 
und als Prozessrechtsakt zur Eröffnung der Nachprüfung der Urteile der Un-
terinstanzen, die diesen Eid zunächst wohl nicht kannten beziehungsweise ver-
langten, zu leisten war.122 Dies mag zumindest die Vertrautheit Ulrich Tenglers, 
der als Höchstädter Landvogt im sehr spezifischen Zuschnitt des dortigen Am-
tes höhere Gerichtsbefugnisse ausübte,123 mit diesem Institut nahelegen. Inwie-

117 Siehe etwa Seitz, Zur Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich 
Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  61 ff., 74 ff. Instruktiv auch der Beitrag von Müßig (§  3) in die-
sem Band.

118 Eingehend dazu Burret, Der Inquisitionsprozess im Laienspiegel des Ulrich Tengler, 
2010, S.  290 ff.

119 So ausdrücklich auch Schlosser, Spätmittelalterlicher Zivilprozeß, 1971, S.  351.
120 Zur zeitlichen Einordnung Auer, Das Stadtrecht von München, 1840, S.  11 ff.
121 Text ediert bei Auer, Das Stadtrecht von München, 1840, S.  119.
122 Weiteres breit und mit eingehenden Nachweisen Schlosser, Spätmittelalterlicher Zivil-

prozeß, 1971, S.  349 ff.
123 Dazu Seitz, Zur Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich 
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weit ihm selbst Vorstellungen des kanonischen Rechts zum iuramentum calum-
niae über diese bayerische Prozesspraxis vermittelt wurden, ist angesichts der 
gegenwärtigen Forschungslage aber nicht festzustellen.

c) Zwischenresümee

Soweit sich Einflüsse namhaft machen lassen, die die Vorstellung des Laienspie-
gels von  einem juramentum Calumnie in der Gestalt prägen, in der es Ulrich 
Tenglers Buch beschreibt und mit dem Begriff gefaerd beziehungsweise gevaer-
de verbindet, so scheint dafür das Oberbayerische Landrecht aus dem Jahr 1346 
mit einiger Plausibilität in den Blick zu treten. Zwar war es an der Schwelle zum 
16. Jahrhundert selbst in s einem einstig-unmittelbaren Geltungsbereich als sol-
ches kaum mehr wirklich in Gebrauch und wurde im herzoglichen Bayern 1518, 
beinahe also in direkter Zeitgenossenschaft zur Publikation des Laienspiegels, 
entscheidend überformt,124 jedoch darf man davon ausgehen, dass die Grund-
vorstellungen, die das ludovizische Rechtsbuch von 1346 transportierte, der 
wittelsbachischen Rechtspflege zwischenzeitlich vertraut und selbstverständ-
lich geworden waren, so dass sie über die praktische Vermittlung regionales Ge-
meingut in Fachkreisen gewesen sein können. Für Funktion und Struktur von 
Beeidigungen, insoweit ein recht grundsätzlicher institutioneller Bezug  einer 
Rechtsordnung, ist  eine derartige Annahme kaum inkohärent.

Insgesamt erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass Tengler unter juramen-
tum Calumnie in etwa das beschrieb, was die bayerisch-süddeutsche Rechts-
praxis als All eineid anwandte, und dies mit  einem lateinischen Namen ansprach, 
wobei durchaus auch die ursprüngliche römischrechtliche Konzeption des In-
stituts Berücksichtigung fand, denn der Aspekt der Prozessverschleppung wird 
ja nun in die Eidesnorm aufgenommen, wenn auch in eher nachgeordneter Stel-
lung.125

Was sich dem Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346 (und etwa 
auch dem Schwabenspiegel) nicht entnehmen ließ, ist die Verwendung des Wor-
tes gefaerd oder gevaerde in ausschließlichem technischen Bezug zum iuramen-
tum calumniae wie es sich für den gemeinrechtlichen Zivilprozess der Frühen 
Neuzeit dann insgesamt durchaus flächendeckend verbreitet findet.126 Das 
Oberbayerische Landrecht verwendet das Wort vielfach, es steht dort aber 

Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  74 ff. Zur Bedeutung praktischer Rechtspflegestrukturen siehe 
auch den Beitrag von Schmoeckel (§  14) dieses Bandes.

124 Dazu Heydenreuter, Katalognummer 22, Reformation des Bayerischen Landrechts, in: 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“, 1990, 
S.  51; Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Hermann, 
Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  264.

125 Abschnitt Forma des ayds Calumnie in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander 
tail, folio 126 verso.

126 Dazu Weimar, Calumnia, in: Lexikon des Mittelalters II, 2009, Sp.  1403.
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nachweislich noch nicht für schikanös rechtsmissbräuchliches Verhalten in der 
Prozessführung, sondern ganz allgemein für „Arglist“, „Vorsatz“ oder „böse 
Absicht“,127 wie das auch für den Schwabenspiegel schon festzustellen war. Der 
Begriff vom „Gefährdeeid“ dürfte ebenfalls eher der bereits gemeinrechtlich 
beeinflussten Alltagspraxis entstammen.

4. Der frühneuzeitliche Gefährdeeid im bayerischen und  
oberschwäbischen Recht

In den vorstehenden Abschnitten konnte im Hinblick auf das Institut, das der 
Laienspiegel mit juramentum Calumnie bezeichnet, die Möglichkeit  einer Be-
einflussung durch das bayerische Recht auf der Grundlage des ludovizischen 
Rechtsbuchs von 1346 als durchaus naheliegend verdichtet werden, wenn auch 
nur ein solcher recht grundsätzlicher Art, der namentlich dadurch, dass das 
Oberbayerische Landrecht als kasuistisch aufgebauter Praxisleitfaden, als  eine 
Art Praxishandbuch angesehen werden kann,128 Relevanz behielt und das auch 
in den niederbayerischen Landesteilen, in denen er der Form nach nicht galt. 
Die Landshuter Landesordnung von 1474129 enthielt nämlich insoweit k eine 
überformenden Vorschriften.

Betrachtet man sich das räumliche und zeitliche Umfeld, in dem der Laien-
spiegel, 1509 erstmalig publiziert,130 entstand, so werden Rechtsentwicklungen 
greifbar, die noch wesentlich unmittelbarer von Interesse gewesen sein könnten: 
sowohl das Herzogtum Bayern als auch die Freie und Reichsstadt Augsburg re-
formierten ihr Recht und hier zwischen 1507 und 1519 insbesondere ihr Pro-
zessrecht. Das hatte die Reichsstadt Nördlingen schon 1488, also kurz nach Ul-
rich Tenglers Zeit als Stadtschreiber dort und im zeitlichen Kontext s einer 
mehrfachen Bemühungen, dorthin zurückkehren zu dürfen,131 in  eine neue 
Gerichtsordnung überführt. Von daher lohnt ein differenzierterer Blick auf die-
se Parallelentwicklungen.

127 Lemma gevaerde im Glossar und Sachregister in: Volkert et al., Das Rechtsbuch Kaiser 
Ludwigs des Bayern von 1346, 2010, S.  448.

128 Schlosser, Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern von 1346, in: Nehlsen/Her-
mann, Kaiser Ludwig der Bayer, 2002, S.  282 f.

129 Zu dieser Follak, Die Bedeutung der „Landshuter Landesordnung“ von 1474 für die 
niederbayerische Gerichtsorganisation, 1977; Edition des Textes dort S.  142 ff.

130 Deutsch, Laienspiegel, in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 15.4.2011, ab-
rufbar unter: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Laienspiegel (Abruf 
am 26.8.2024). Siehe auch Deutsch, Tengler und der Laienspiegel, in: Deutsch, Ulrich Tenglers 
Laienspiegel, 2011, S.  11 ff.

131 Seitz, Zur Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich Tenglers 
Laienspiegel, 2011, S.  60 ff.

39

40



347II. Der ayd decalumnia des Laienspiegels

a) Herzoglich bayerisches Recht

Seit 1487 wurde unter Herzog Albrecht IV. (1447–1508, Herzog ab 1465/67)132 
in Bayern-München, dem oberbayerischen Teil der allmählich der Wiederverei-
nigung zustrebenden bayerischen Teilherzogtümer133  eine Reformation des 
bayerischen Landrechts vorbereitet, die in der Sache vornehmlich  eine umfas-
sende Überarbeitung der prozessrechtlichen Vorgaben des Oberbayerischen 
Landrechts von 1346 bedeutete und die schließlich im Jahr 1518 in Kraft trat.134 
Mit der Erarbeitung dieser Rechtsreformation war Ulrich Tengler bisheriger 
Kenntnis nach nicht befasst noch hatte er dann in Pfalz-Neuburg unmittelbare 
Berührung mit den in s einer Zeitgenossenschaft ablaufenden rechtlichen Refor-
mationsbemühungen. Doch darf angenommen werden, dass er sich mit  einem 
derart grundstürzenden Erneuerungswerk, das sein vormaliger Landesherr in 
der wesentlichsten s einer Herrschaften ins Werk setzen ließ, durchaus beschäf-
tigt hat, insbesondere nachdem man auch der Justiz in Niederbayern, für die 
Tengler lange Zeit tätig war, nach der Zusammenführung der Teilherzogtümer 
den Gebrauch nahegelegt hatte.135 Womöglich war es gerade die Unterbrechung 
in der Erarbeitung der Reformation, nach dem Beginn der Arbeiten 1487 muss-
te man sich wegen innerer Differenzen in der herzoglichen Regierung136 recht 
bald vertagen und nahm die Reformation erst 1516 wieder auf,137 die Tengler den 
Bedarf nach  einem modern handhabbaren, alltagstauglichen Rechtsbuch nach-
drücklich mit vor Augen führte.

aa) Die Rechtsreformation des Jahres 1518

In der Sache bringt die Reformation des Jahres 1518 für Oberbayern  eine er-
kennbare Systematisierung und Professionalisierung der Abläufe. Für den vor-
liegenden Gegenstand zeigt sich dies etwa daran, dass die Klageerhebung an-
hand  eines fünfteiligen Sachschemas erfolgen soll, das neben dem erkennenden 
Gericht Kläger und Beklagten präzis zu bezeichnen fordert, sowie aufgibt, dass 
die Clag lautter / verstenndig / schickhlich / nit weitleüfftig / noch dunckl / oder 
zweifelhafftig / auch nit auf frag / Ja oder Nains / gestellt werden soll, wie es Der 
Erst Artigkl im Sibennd Tittl formuliert. Von  einer obligatorischen Beeidigung 
des Vorbringens, von  einem grundsätzlichen eidlichen Bekenntnis, Rechtsmiss-
brauch bei Prozesshandlungen wie etwa der Klageerhebung zu unterlassen, wie 

132 Zur Person Paulus, Machtfelder, 2015, S.  56 ff.
133 Spindler/Kraus, Handbuch der Bayerischen Geschichte, Bd.  2, 1988, §§  39–44.
134 Reformacion der bayrischn Lanndrecht nach Cristj vnsers Hailmachers geburde Jm 

funftzehenhundert vnnd achtzehendm Jar Aufgericht, München 1518.
135 Heydenreuter, Katalognummer 22, Reformation des Bayerischen Landrechts, in: Ge-

neraldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“, 1990, S.  51.
136 Weiteres in Spindler/Kraus, Handbuch der Bayerischen Geschichte, Bd.  2, 1988, §  44.
137 Heydenreuter, Katalognummer 22, Reformation des Bayerischen Landrechts, in: Ge-

neraldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“, 1990, S.  51.
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es Justinian in s einem iusiurandum calumniae138 angeordnet hatte (und wie ihn 
wohl auch der Laienspiegel versteht), findet sich im frühneuzeitlichen bayeri-
schen Prozessrecht k eine Spur. Dabei kennt die bayerische Reformation von 
1518 den Kalumnieneid. In s einem Aindlefft Tittl (dem elften Titel) findet sich 
im ersten Artikel zunächst  eine allgem eine Vorgabe zu den grundsätzlichen 
Umständen  einer Eidesleistung sowie die allgem eine Eidesnorm. Im zweiten 
Artikel dieses Titels nun findet sich ausdrücklich der ayd für gevärde geregelt, 
der zu latein / Juramentu[m] Calumnie genannt wird. Die dann formulierte 
Eidesnorm weist manche Parallele zu diejenigen des Laienspiegel auf, nennt 
aber die Wahrhaftigkeit des Vorbringens an merklich untergeordneter Stelle 
und betont die Zusage khainerlay verzug zu suchen oder dass man nicht bege-
ren woell / zueguaerlicher verlenngerung der sachen. Schließlich folgt die eidli-
che Versicherung, niemanden durch materielle Gaben dazu zu veranlassen, dem 
Schwörenden  einen unrechtmäßigen Prozessvorteil zu verschaffen; dieser As-
pekt ist wiederum recht nah an den Formulierungen des Laienspiegels. Zu leis-
ten ist dieser Kalumnieneid auf Antrag, der an sich in jedem Stadium des Ver-
fahrens möglich ist: Es sey vor oder nach beueffesti=gung des kriegs / wie recht 
ist. Auf die litis contestatio, die der Laienspiegel als geeignetsten Zeitpunkt für 
s einen Kalumnieneid ansieht, denn er fordert ihn alßpald nach Streitbefesti-
gung,139 kommt es der wenige Jahre jüngeren bayerischen Normierung schon 
nicht mehr an.

bb) Gerichtsordnung von 1520 und Landrecht von 1616

Die Verfahrenskonzeption, die bereits die bayerische Reformation des Jahres 
1518 transportiert, wird wenige Jahre später, 1520, in der Gerichtsordnung,140 
welche nun für sämtlich Landsteile, also für Ober- und Niederbayern, erlassen 
wurde,141 bekräftigt. In den fraglichen Abschnitten, meist fast wortgleich unter 
allenfalls geringen sachlichen Abweichungen zu 1518 im Detail, ordnet der 
Normtext von 1520 sowohl für die Klageerhebung als auch für die Eide die 
Umstände an und geht von jenen Bezügen aus, die bereits ab 1518 für Oberbay-
ern gegolten hatten. Für die Klageerhebung ist dies in der Gerichtsordnung von 
1520 der Fuenfft Titul, der freilich gegenüber der Reformation von 1518 nun 
auch den Kalumnieneid enthält, der dort nun im Sechzehendt Gesatz zu finden 
ist, ohne dass sich inhaltliche Abweichungen zu 1518 ergäben.

138 Cod. 2.58.2.
139 Abschnitt Vom ayd decalumnia in: Tengler, Der neü Layenspiegel, 1511, Der ander tail, 

folio 126 verso, Zeile 2 a. E.
140 Gerichtzordnung Jm Fürstnthumb Obern vnd Nidern Bayrn Anno 1520 aufgericht. 

Druckausgabe München 1550.
141 Skizze der wesentlichen Bezüge in Heydenreuter, Katalognummer 23, Reformation des 

Bayerischen Landrechts, in: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, „Gerechtig-
keit erhöht ein Volk“, 1990, S.  52.
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Dass das Verfahrensleitbild, das in der bayerischen Reformation von 1518 
niedergelegt und in der Gerichtsordnung 1520 bekräftigt worden ist, im Her-
zogtum als völlig bewährt angesehen worden ist, zeigt der Umstand, dass es, 
wiederum einigermaßen unverändert, Teil des bayerischen Landrechts von 
1616 wurde.142 Dessen Gerichtsordnung schreibt diejenige des Jahres 1520 fort, 
die Klageerhebung findet sich auch dort im Fuenfft Titul, der ayd fuer gevaerde 
ist dort noch unter Ziffer XVII. niedergelegt, wobei weder Bezüge und Hinter-
gründe noch die Eidesnorm signifikante Abweichungen zu 1518/1520 aufwei-
sen.

cc) Ausblick zum bayerischen Recht des Kalumnieneides und zur 
gemeinrechtlichen Prozesslehre

Eine sachliche Veränderung im Hinblick auf den Kalumnieneid im bayerischen 
Prozessrecht brachte erst die Novellierung des nun kurbayerischen Landes-
rechts durch Wiguläus Xaver Alois von Kreittmayr,143 dessen Codex Juris Ba-
varici Judiciarii von 1753144 in s einem Dreyzehenden Capitul §  6 eingehend 
vom Kalumnieneid handelt, der mit Präzision vielstufig systematisch abge-
schichtet wird: Er kann für den gesamten Prozess geleistet werden oder ledig-
lich für einzelne Prozesshandlungen: Der Ansatz Justinians, dessen Codex145 
offenbar exakt nachvollzogen worden ist, wird in der ersten Variante ebenso 
sichtbar wie die hergebrachte und verdichtete Prozesspraxis, die schon die bay-
erischen Rechtstexte von 1518, 1520 und 1616 prägte, in der zweiten (Juramen-
tum Calumniae speciale vel Malitiae, Cap.  13 §  6 CJBJ). Sie wird nun mit  einer 
weiteren Kreation des kanonischen Rechts,146 dem juramentum malitiae, ver-
bunden; das frühneuzeitlche Prozessrecht hatte beide Eidesformen noch durch-
aus grundsätzlich nebeneinandergestellt.147 Hier deutet sich nunmehr die eher 
finale theoretisch-systembildende Durchdringung auch des Eidesrechts an,   
die in den späten Lehrbüchern zum gem einen Prozessrecht dann vollendet 

142 Landrecht, Policey- Gerichts- Malefitz- vnd andere Ordnungen. Der Fürstenthumben 
Obern vnd Nidern Bayrn, München 1616.

143 Überblicksskizze zu Person und Werk in Stolleis, Kreittmayr, Wigulaeus Xaverius 
Aloisius von (1705–1790), in: Stolleis, Juristen, 2001, S.  371 f.

144 Codex Juris Bavarici Judiciarii de Anno M.DCC.LIII, München 1753.
145 Cod. 2.58.2.
146 Hintergründe etwa bei Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses, 1854, §  30, 

S.  193 ff.
147 Besonders plastisch etwa in Art. XXXVI sowie Art. XXXVII der Hoffgerichts / Ord-

nung: / Des Durchleuchtigen / Hochgebornen Fuersten und Herrn / Herrn Juliussen / Hert-
zogs zu Braunschweig / und Lueneburg / etc. Auffs new ver=bessert / gemehret und wie=de-
rumb in Druck gegeben, 1571, oder auch in Tit. XXIV und Tit. XXV der Der Durchleuchti-
gen/ Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Adolph Friedrichen/ Und Herrn Hans 
Albrechten/ Gebrüdern/ Hertzogen zu Mecklenburgk/ Fürsten zu Wenden/ Graffen zu 
Schwerin/ der Lande Rostock und Stargard Herrn/ Land und Hoffgerichts Ordnunge, 1600.
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wird.148 Noch Lehrwerke, die schließlich die Verbindung zu den Prozessrechts-
lehren herstellen, die bis auf den heutigen Tag nachwirken, referieren den 
Kalumnieneid in s einer generellen und in s einer speziellen Variante und berich-
ten eingehend über die spätantik-römischrechtlichen Hintergründe dieses Ins-
tituts.149 Eine gewisse Spannung ergibt sich freilich dadurch, dass der Eid zuvor 
abstrakt unter den Beweismitteln erörtert worden ist und dort recht grundsätz-
lich davon gehandelt wurde, dass er stets „assertorisch“ wäre und allein über 
„die Wahrheit  einer Thatsache“ geschworen werden könne, bezüglich deren 
„der Schwörende s eine Ueberzeugung durch eigene Sinnenwahrnehmung ge-
wonnen habe“.150 Nun wird der Kalumnieneid dort nicht unter den Beweismit-
teln, sondern unter den Missbrauchssicherungen erörtert,151 worunter er sich 
freilich etwas antiquiert und wohl auch schon etwas erratisch ausnimmt. Hier 
trifft sich die Darstellung des 19. Jahrhunderts durchaus mit derjenigen des 
Laienspiegels, auch wenn letzterer zeittypisch durchaus noch von der markan-
ten Relevanz jenes Instituts ausgegangen sein dürfte.

b) Die Nördlinger Gerichtsordnung von circa 1488

Wie zuvor bereits bemerkt, stand Ulrich Tengler den überwiegenden Teil s eines 
Berufslebens in Diensten unterschiedlicher Herrschaftsträger aus dem Haus 
Wittelsbach, zwischen 1479 und 1483 aber war er in reichsstädtischen Diensten 
als Stadtschreiber in Nördlingen im Ries tätig, strebte zudem offenbar 1484 und 
1501 nochmals in die Reichsstadt zurück, was durch s eine herzoglichen Dienst-
herrn jedoch jeweils unterbunden wurde.152

Blickt man nun auf die dortige Stadtrechtsgeschichte, so fällt die Gerichtz 
Ordnung153 in den Blick, die typischerweise auf das Jahr 1488 datiert wird.154 
Freilich ist diese Datierung bislang nicht letztgültig gesichert, nicht völlig aus-
zuschließen ist deshalb, dass die Konzeption dieser Gerichtsordnung ganz oder 
teilweise in die etwas vorgreiflich dazu liegende, freilich recht kurze Stadt-
schreiberzeit Tenglers fällt (oder auch unter dem Einfluss s einer Rückkehrbe-
strebungen steht). Gewisse, eher äußerliche Ähnlichkeiten zur 1518 erlassenen 
bayerischen Reformation lassen zumindest die Vermutung zu, dass bei ihrer 
Konzeption  eine grundsätzliche Vertrautheit mit den bayerischen Verhältnissen 
vorhanden war.

148 So etwa in Thibaut, System des Pandekten-Rechts, Bd.  3, 1809, §§  1153 ff.; Danz, 
Grundsaeze des gem einen, ordentlichen, buergerlichen Prozesses, 1791, §  360 ff.

149 So Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses, 1854, §  30, S.  191 ff.
150 Sämtliche Zitate aus Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses, 1854, §  25, S.  163.
151 Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses, 1854, §  30, S.  189 ff.
152 Seitz, Zur Biographie von Ulrich Tengler (ca.  1441–1521), in: Deutsch, Ulrich Tenglers 

Laienspiegel, 2011, S.  60 ff.
153 Ediert in Müller, Die Nördlinger Stadtrechte des Mittelalters, 1933, S.  333, 378.
154 Siehe die Hinweise in der Einleitung in: Müller, Die Nördlinger Stadtrechte des Mittel-

alters, 1933, S.  333.
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In der Sache ist aber festzuhalten, dass die Nördlinger Gerichtsordnung 
durchaus von gelehrter, zumindest aber praktisch avanciert erfahrener Hand 
konzipiert worden sein muss, sie ist von nüchtern sachorientiertem, zielgerich-
tet systematischem Duktus. Fokussiert man den vorliegenden Gegenstand, so 
ist zu registrieren, dass das Beweisrecht k eine signifikanten Anklänge an mittel-
alterlich-regionale Eidesgebräuche wie sie etwa der Schwabenspiegel vermittelt, 
aufweist. Es gibt allein  einen Eid, den Zeugen, gemeint sind echte Sachzeugen, 
zu leisten haben (laufende Nummer 44).155 Einen Kalumnien- oder Gefährdeeid 
kennt diese Gerichtsordnung nicht. Ein solcher ist aber – und dies sei hier ak-
zentuiert – auf dem Deckblatt  einer der beiden Handschriften, durch welche die 
Nördlinger Gerichtsordnung überliefert wird, in Gestalt zweier Eidesnormen, 
einmal für  einen Ayd Juramenta calumpnie sowie weiterhin für ein Jurame[n]
tu[m] Calumnie vermerkt.156 Wer diese Notizen dort aus welchen Gründen an-
gebracht hat, ist nach aktuellem Stand nicht zu klären.

Im Text der Gerichtsordnung selbst ist k einer dieser Eide behandelt, was die 
Deckblattnotizen in lateinischer Sprache auch recht eindeutig (und vermutlich 
nicht frei von Kritik) vermerkt haben. Inhaltlich enthalten beide Notate, die 
sukzessive und wohl auch von unterschiedlichen Händen angebracht worden 
sind, gerade auch den Wahrheitsaspekt und setzen sich insoweit vom Justiniani-
schen Recht ab. Sie folgen wohl dem Leitbild des kanonischen Rechts. Das obe-
re Notat ist dabei in fünf Ziffern unterteilt, die  eine grundsätzliche strukturelle 
Ähnlichkeit mit Befunden etwa für den altspanischen Prozess aufweist.157 Dies 
legt nahe, dass es sich insoweit um  eine schematische Darstellung handelt, die in 
Mittel- und Südeuropa Verbreitung gefunden hatte. Nachdem es sich zunächst 
aber um zwei Zufallsbefunde handelt, bedürfte es weiterer historisch-verglei-
chender Forschung, um zu belastbaren Aussagen kommen zu können. Nach-
dem die entsprechende Darstellung des Laienspiegels überdies andersartig ge-
staltet ist, ist die Frage vorliegend ohne unmittelbare Relevanz.

c) Verfahrensrecht in Oberschwaben, insbesondere in Augsburg

Die spätmittelalterliche Gerichtsordnung der Reichsstadt im Ries hat den Blick 
gerade eben bereits in den räumlich-regionalen Kontext des Laienspiegels zu-
rückgeführt. Die Befunde, die sich dort gezeigt haben und die auf  eine wahr-
nehmbare Beeinflussung der Vorstellung vom Kalumnieneid durch das kanoni-
sche Recht hindeuten, die in Tenglers Fall wohl durch die Alltagserfahrungen 
mit dem Prozess nach Oberbayerischem Landrecht begünstigt wurden, seien 

155 Müller, Die Nördlinger Stadtrechte des Mittelalters, 1933, S.  357.
156 So das Deckblatt (fol.  1r) der Gerichtsordnung, circa 1488, Archivsignatur StA Nö R 2 

F 3 Nr.  15. Herrn Stadtarchivar Dr. Moosdiele-Hitzler gebührt Dank für Unterstützung an 
dieser Stelle.

157 Siehe Czeguhn, Der spanische Zivilprozess, in: Oestmann, Zwischen Formstrenge und 
Billigkeit, 2009, S.  255 f.
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nun noch am reichsstädtischen Recht Augsburgs geprüft. Dieses war ja nicht 
wie die Rechte anderer großer Städte des Alten Reiches um den Eintritt in die 
Frühe Neuzeit gänzlich reformiert worden,158 sondern wurde in überkomme-
ner Struktur fortentwickelt.159 Das Prozessrecht aber wurde in Augsburg in den 
Jahren 1507 und 1519 nach zeitgenössisch modernen Formen neu gefasst.160 Und 
auch das Augsburger Prozessrecht kennt den Kalumnieneid, der ausdrücklich 
auch den Wahrheitsaspekt enthält,161 obschon auch ein ausdrücklicher Wahr-
heitseid gefordert werden kann, womit das Augsburger Recht das kanonische 
Recht unmittelbarer zum Vorbild nimmt als etwa das Recht des Laienspiegels, 
aber auch das Nördlinger oder das herzoglich bayerische Recht dies tun.

Noch die Augsburger Prozessordnung des Jahres 1770162 kennt ein Juramen-
tum calumniae, das sie nun mit „Gefaehrde“ gleichsetzt.163 Von der strukturier-
ten Rezeption des Gem einen Prozessrechts wie sie sich an der fraglichen Stelle 
etwa im unwesentlich älteren kurbayerischen Prozessrecht findet, zeigt das 
Augsburger Recht von 1770 k eine rechten Anklänge, es dominiert eher Alltags-
orientierung, gegründet auf gelehrt fundamentierter Praxiserfahrung; der 
Kalumnieneid wird als Glied  einer langen Reihe von verschiedenen Eiden auf-
geführt, nimmt k eine sonderlich prominente Stelle ein und scheint womöglich 
eher der gewohnheitsmäßigen Vollständigkeit halber aufgeführt worden zu 
sein. An der fraglichen Stelle steht das Augsburger Recht von 1770 dem bayeri-
schen von 1520 näher. Dass der Kalumnieneid im 18. Jahrhundert als solcher 
kaum mehr als praktisch relevant angesehen worden ist, zeigt nicht nur der Be-
fund Augsburg, sondern lässt auch ein Blick auf  eine Nachbarstadt Nördlingens 
deutlich werden, auf die Reichsstadt Dinkelsbühl im äußersten Norden des da-
maligen schwäbischen Reichskreises. Dort hat man auf deutlichen Druck des 
kaiserlichen Reichshofrates und der Instanzen des Reichskreises mutmaßlich 
im Jahr 1738 sein Recht systematisiert, strukturiert und modernisiert und ein 
radikal alltagsorientiertes Prozessrecht geschaffen, das angesichts des eher pro-

158 Dazu ausdrücklich Becker, Einleitung, in: ders, „Consvetvdines almae Reipublicae Au-
gustanae“ von Matthaeus Laimann und Georg Tradel mit „Notwendigs Bedenckhen“ von 
Georg Tradel, 2008, S.  XI ff.

159 Zur neuzeitlichen Augsburger Zivilrechtsgeschichte im Überblick Kreutz, Civil Law, 
in: Tlusty/Häberlein, A Companion to Late Medieval an Early Modern Augsburg, 2020, 
S.  196 ff.

160 Einblicke bei Liedl, Gerichtsverfassung und Zivilprozeß der freien Reichsstadt Augs-
burg, 1958, S.  64 f.

161 Wiedergabe der Eidesnorm im Wortlaut bei Liedl, Gerichtsverfassung und Zivilprozeß 
der freien Reichsstadt Augsburg, 1958, S.  75. Dort auch breitere Hinweise zu den beiden gera-
de hier genannten Eiden. Liedl stützt sich hier auf die Franz Kötzler zugeschriebene Samm-
lung von Gerichtsrecht der Freien und Reichsstadt Augsburg, 1529, Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg, Bibliothekssignatur 2° Cod. Aug. 254, p.  55.

162 Zu deren weiteren Hintergründen und ihrem Charakter Kreutz, Zeitschrift des Histo-
rischen Vereins für Schwaben 107 (2015), 223 ff.

163 § LIII Abs.  7 (im dritten Abschnitt, sechster Titel der Prozessordnung), S.  79 f.
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vinziellen Kontexts erstaunlich modern anmutet.164 Soweit ein Eid dort über-
haupt zugelassen ist, kennt der Dinkelsbühler Prozess nach 1738 nurmehr den 
Haupteid des Gem einen Prozesses und erwähnt zwei weitere Eidesformen, der 
Kalumnieneid ist nicht darunter.165 Man hielt ihn offenbar für entbehrlich, ein 
Nachtrag wie knapp zweieinhalb Jahrhunderte zuvor im benachbarten Nörd-
lingen findet sich nicht.

III. Resümee

Eine im Detail präzise Klärung, woher Ulrich Tengler s eine Vorstellung des 
Kalumnieneides, den er im Laienspiegel darstellt, bezogen hat, kann auch nach 
den vielfältigen Erwägungen dieses Beitrages nicht erfolgen. Als hinreichend 
gesichert darf sein Fundament im römisch-kanonischen Gemeinrecht gelten, 
möglicherweise befestigt durch das speculum iudicale. Ein Blick auf das zeitge-
nössisch regionale Umfeld und s eine prozessrechtsgeschichtlichen Entwicklun-
gen zeigt jedoch, dass diese Vorstellung mit entsprechenden Institutionsbildern, 
die etwa in Augsburg verbreitet waren und zu  einem nicht exakt geklärten Zeit-
punkt in Nördlingen nachgetragen wurden, deutlich kompatibel ist. Hinrei-
chend wahrscheinlich ist, dass wesentliche Konturen dessen, was Tengler als 
juramentum Calumniae anspricht, durch die bayerische Prozesspraxis im Ge-
folge des Oberbayerischen Landrechts vermittelt wurde, die den Kalumnieneid 
nachweislich rezipiert hat. Hier mag er womöglich teilweise die Funktion des 
Reinigungseides eingenommen haben, der ja durch die Lehren der Kanonisten 
zwischenzeitlich verpönt und als Institut weitgehend verworfen worden war.166 
Unter gelehrten Vorzeichen kann das iuramentum calmniae in s einer kanonis-
tischen Überformung als Eid, der zumindest auch die sachliche Wahrheit von 
Parteivorbringen beschwören soll, für  eine Übergangszeit  einen wichtigen Bau-
stein des Prozessrechts gebildet haben, was s eine Verortung im Kontext der litis 
contestatio unterstriche. Die Einreihung dieses Eids in ein Werk vom prak-
tisch-präzisen Charakter des Laienspiegels (ebenso wie vielleicht sein Nachtrag 
in der Nördlinger Gerichtsordnung von etwa 1488) machen ebenso deutlich, 
dass es sich bei Ulrich Tengler um  einen außerordentlich erfahrenen und ver-
sierten Rechtspraktiker gehandelt haben muss, der ein Überblickshandbuch 
von elaborierter Qualität vorzulegen vermochte, das der Rechtspflege in den 
Wittelsbachischen Landen ein außerordentlich valides Fundament zu bilden 
half in  einer Zeit, in der Ausbildungsstätten für gelehrte Juristen im unmittel-
baren regionalen Umfeld recht eigentlich erst zu entstehen begannen (Universi-

164 Details in Kreutz, Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 107 (2015), 233 ff.
165 Pars II Tit. VIII §§  9 mit 12, S.  18 f.
166 Laufs, Zeit des Umbruchs, in: Deutsch, Ulrich Tenglers Laienspiegel, 2011, S.  50.
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tät Würzburg im Jahr 1402, Universität Ingolstadt 1472, Universität Altdorf 
1578, Universität Dillingen 1551).167 Wie deutlich sich Tengler von s einen prak-
tisch juristisch tätigen Mitamtsträgern unterschied, zeigt auch ein Blick auf an-
dere Praxishandreichungen, die uns überkommen sind und die kaum über  einen 
stichpunktartig-schematischen Hinweischarakter ohne rechte Hintergründe 
hinauskommen.168

Die weitere prozessrechtsgeschichtliche Entwicklung unter gelehrten Vorzei-
chen hat dem Kalumnieneid wohl s eine praktische Bedeutung genommen und 
das Konzept des Haupteides, zu dessen Konturierung der Kalumnieneid durch-
aus beigetragen haben dürfte, teils an s eine funktionale Stelle gesetzt, auch 
wenn er als Institut bis an die Schwelle zum 19. Jahrhundert forttransportiert 
worden ist. Zu dieser Zeit hatte Ulrich Tenglers Laienspiegel s eine Bedeutung 
freilich längst eingebüßt, der aber – das zeigt die Beschäftigung mit s einem jura-
mentum Calumniae durchaus markant –  einen wesentlichen Baustein zur Ver-
breitung von gelehrtem Recht mit praktischer Breitenwirkung im frühneuzeit-
lichen schwäbisch-bayerischen Übergangsgebiet und teils deutlich darüber hin-
aus geleistet hat. 
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